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Hinweis:
Die unkenntlichen Texpassagen sind aufgrund der Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes ab dem 01.01.2009 unwirksam.


Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die
e Gothaer Wohnung&Wert-Versicherungsbedingungen (GWW 2005).
Der vereinbarte Versicherungsschutz ist im Versicherungsschein beschrieben.

lhre

Gothoer
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Was Sie iiber Ihre Wohnung&Wert-Versicherung wissen sollten.

Wozu dient lhre
Wohnung&Wert-Versicherung?

Wofiir wird geleistet?

Wer ist durch die
Wohnung&Wert-Versicherung
abgesichert?

Worauf sollten Sie bei
Vertragsabschluss achten?

Worauf sollten Sie wahrend der
Laufzeit des Vertrages achten?

Was miissen Sie im Schadenfall
tun?

Die Wohnung&Wert-Versicherung bietet lhnen eine umfassende Absicherung gegen die finanziellen Folgen
von Schaden an Ihrem Hausrat, Schutz vor Haftpflichtanspriichen sowie die Deckung von Rechtsschutzinte-
ressen in einem einzigen Versicherungsvertrag.

Wir versichern Sie gegen Schaden durch Brand, Blitz, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz von Luft-
fahrzeugen, ihrer Teile oder ihrer Ladung, Anprall sonstiger Fahrzeuge, ihrer Teile oder ihrer Ladung, Ein-
bruchdiebstahl, Beraubung und Vandalismus, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Uberschwemmung, Erdbeben,
Erdsenkung und Erdrutsch, Schneedruck und Lawinen sowie Glasbruch. (Weitere Einzelheiten dazu entneh-
men Sie bitte den §§ 27 bis 37 der Wohnung&Wert-Versicherungsbedingungen.)

Ferner schiitzt diese Versicherung Sie vor Schadenersatzanspriichen, die gegen Sie erhoben werden. Wir
prifen in einem solchen Fall zun&chst, ob und in welcher Hohe fiir Sie eine Verpflichtung zum Schadenersatz
gegeniiber Dritten besteht. Wenn ja, erfolgt die Wiedergutmachung des Schadens in Geld, wenn nein, weh-
ren wir unberechtigt an Sie gestellte Schadenersatzforderungen ab. Kommt es dariiber zum Rechtsstreit, fiih-
ren wir fiir Sie den Prozess und tragen die Kosten. (Weitere Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte den §§ 38
bis 41 der Wohnung&Wert-Versicherungsbedingungen.)

SchlieBlich sorgen wir dafiir, dass Sie auch in sonstigen Féllen Ihre rechtlichen Interessen wahrnehmen kon-
nen und tragen die erforderlichen Kosten. Leistungsanspriiche aus Rechtsschutz sind gegeniiber der
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG geltend zu machen. (Weitere Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte
den §§ 42 bis 49 der Wohnung&Wert-Versicherungsbedingungen.)

Die fiir Ihren Hausrat mafigebliche Hochstentschadigungsleistung sowie die Deckungssummen fiir den Haft-
pflicht- und Rechtsschutzbereich sind im Versicherungsschein dokumentiert.

Einige Schadenursachen, die kaum kalkulierbar oder aber nicht zu vermeiden sind, sind vom Versicherungs-
schutz ausgenommen, damit die Beitrédge fiir Ihnre Wohnung&Wert-Versicherung in verniinftigen Grenzen
bleiben.

Versicherungsschutz besteht fiir Sie als Versicherungsnehmer, fiir Ihren Ehegatten, lhren eingetragenen
Lebenspartner oder Lebensgefdhrten und fiir Ihre Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), sofern
diese unverheiratet sind und sich in beruflicher Erstausbildung befinden. Im Haftpflichtbereich besteht dar-
tiber hinaus Versicherungsschutz fiir die in § 1 Nr. 3 genannten Personen.

Bitte beantworten Sie alle Fragen des Versicherungsantrags vollstandig und richtig. Achten Sie bitte inshe-
sondere auf die exakte Angabe der Wohnflache lhrer Wohnung in gqm gemaf der Definition auf Seite 2 des
Antrags, da diese Voraussetzung fiir die Ermittlung des Beitrages ist. Nur so ist gewahrleistet, dass

Sie ausreichend versichert sind und eine Unterversicherung nicht entstehen kann. Eine Wohnung&Wert-
Versicherung kann nur fiir Wohnungen mit einer Wohnfldche von max. 150 gm abgeschlossen werden.

Ihr Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den
ersten Beitrag rechtzeitig gezahlt haben. Fiir die Wahrnehmung eigener rechtlicher Interessen besteht in eini-
gen Féllen eine Wartezeit von 3 Monaten ab Versicherungsbeginn.

Wenn Sie umziehen, geben Sie uns bitte spatestens bei Umzugsbeginn schriftlich Ihre neue Anschrift und
die neue Wohnungsgrofie in Quadratmetern bekannt. Dariiber hinaus informieren Sie uns bitte unverziiglich
schriftlich, wenn weitere Anderungen gegeniiber lhrer bisherigen Wohnung eingetreten sind; dies gilt insbe-
sondere, wenn sich etwas gedndert hat, wonach wir im Antrag gefragt haben.

Wenn Ihre Wohnung ldnger als 60 Tage ununterbrochen unbewohnt bleibt, teilen Sie uns dies bitte mit.
Beachten und befolgen Sie alle gesetzlichen, behordlichen und mit uns vereinbarten Sicherheitsvorschriften.
Wasch- und Spiilmaschinen sollten Sie niemals unbeaufsichtigt betreiben, und die Wasserzuleitungen soll-
ten Sie nach Beendigung des Waschvorgangs schlieBen.

In der kalten Jahreszeit miissen Sie die Wohnung ausreichend beheizen oder wasserfiihrende Anlagen und
Einrichtungen, die nicht ausreichender Warme ausgesetzt sind, entleeren und entleert halten.

Von wertvollen Einzelstiicken sollten Sie die Rechnungen aufbewahren und Farbfotos anfertigen.

Fahrrader miissen beim Abstellen stets durch ein Schloss gegen Wegnahme gesichert werden. AuBerdem
sollten Sie Unterlagen tiber den Hersteller, die Marke und die RaRhmennummer aufbewahren.

Bitte informieren Sie uns auch {iber das Hinzutreten eines neuen Risikos in der Haftpflichtversicherung.

— Versuchen Sie, den Schaden so gering wie moglich zu halten.

— Rufen Sie im Falle eines Brandes sofort die Feuerwehr.

— Benachrichtigen Sie bei Schaden durch Einbruchdiebstahl, Vandalismus, Abhandenkommen von versi-
cherten Sachen oder mutwilliger Beschadigung die Polizei und legen Sie ihr eine Liste der abhanden
gekommenen Sachen vor. Bei Fahrraddiebstahl teilen Sie der Polizei bitte auch den Hersteller, die Marke
und die Rahmennummer des Fahrrads mit.

— Benachrichtigen Sie sofort Ihren personlichen Betreuer oder melden Sie den Schaden telefonisch
tiber die Gothaer Servicehotline (0180 3 308-308) — Gothaer SchadenService Center GmbH,

Postfach 70 05 08, 10325 Berlin —. Bitte legen Sie uns dann — sobald es méglich ist — ein von lhnen
unterschriebenes Verzeichnis aller abhanden gekommenen, zerstorten oder beschaddigten Sachen, in
welchem Sie Anschaffungspreis und -jahr mit auffiihren, vor.

— Lassen Sie abhanden gekommene Sparbiicher und andere Urkunden sofort sperren.

— SchlieBen Sie bei Leitungswasserschaden sofort den Haupthahn.

— Lassen Sie zugefrorene Rohre, Heizkdrper usw. nur durch einen Fachmann auftauen.



Was sollten Sie in einem
Rechtsschutzfall beachten?

Was erhalten Sie von uns im
Schadenfall?

Wann erhalten Sie eine
Entschddigungsleistung?

Wann kann der Versicherungs-
vertrag beendet werden?

- Bitte sorgen Sie dafiir, dass durch Sturm oder Hagel entstandene Offnungen baldméglichst wieder
geschlossen werden.

- Uberlassen Sie bei Glasschdden uns die Beauftragung eines Verglasungsbetriebes.

— Helfen Sie uns bei der Ermittlung von Schadenursache und Schadenhohe, indem Sie Auskiinfte erteilen
und uns Belege zur Verfiigung stellen.

— Bitte informieren Sie uns unverziiglich, wenn der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt
wurde.

— Leisten Sie bei Haftpflichtanspriichen keinesfalls Zahlungen an den Geschddigten ohne vorherige
Absprache mit uns und geben Sie kein Schuldanerkenntnis ab. Andernfalls gefdhrden Sie lhren Versiche-
rungsschutz.

— Erheben Sie sofort gegen einen gegen Sie beantragten gerichtlichen Mahnbescheid Widerspruch. Infor-
mieren Sie uns umgehend von einer gegen Sie erhobenen Klage und reichen Sie uns alle gerichtlich
zugehenden Schriftstiicke schnellstens ein.

Rufen Sie uns an. Wir bieten lhnen folgenden Service:
e Telefonische Schadenaufnahme: 0180 3 8277-500
e Erste Orientierung im Rechtsschutzfall

e Unverbindliche Anwaltsempfehlung

Ihre Vorteile:

e Kostensicherheit
Wenn Sie vor Beauftragung eines Rechtsanwalts telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen, kénnen wir
iber den Umfang des Versicherungsschutzes verbindlich entscheiden. So sind Sie auf der sicheren Seite
und vermeiden, dass Kosten entstehen, die vom Versicherungsschutz nicht umfasst sind.

e Partneranwilte
Wir konnen lhnen bundesweit ausgewdahlte Rechtsanwaltskanzleien empfehlen, deren Qualitat wir fort-
laufend tberpriifen. Entscheidend ist Erfolg und Qualitdt der anwaltlichen Vertretung sowie ein heraus-
gehobenes Servicebewusstsein. So kdnnen wir lhnen immer einen Anwalt empfehlen, der fiir Ihr Rechts-
problem die erforderliche fachliche Qualifikation hat.

e Telefonische Erstorientierung
Im Bedarfsfall vermitteln wir lhnen eine telefonische Erstorientierung bei einem unserer Partneranwalte.
So kann durch kompetenten anwaltlichen Rat eine erste Einschdtzung der rechtlichen Lage des von
Ihnen gemeldeten Schadenfalls vorgenommen und das weitere Vorgehen abgestimmt werden.

Falls Sie einen Selbstbehalt vereinbart haben, wird dieser von der Versicherungsleistung abgezogen.

Fiir Inren Hausrat ist der Versicherungswert der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Giite
im neuwertigen Zustand (Neuwert).

Bei Gebdude- und Mobiliarverglasungen leisten wir Naturalersatz, d.h. wir erteilen einem Verglasungsbetrieb
den Reparaturauftrag.

In der Haftpflichtversicherung befriedigen wir begriindete Anspriiche und wehren unbegriindete Anspriiche
ab.

In Rechtsschutzfallen leisten wir Ersatz fiir Anwalts-, Gerichts- und ggf. Sachverstandigenkosten.

Die Auszahlung der Entschddigung erfolgt im Sachschutzbereich innerhalb von zwei Wochen, nachdem wir
unsere Leistungspflicht festgestellt haben. Einen Monat nachdem Sie uns den Schaden gemeldet haben,
kdnnen Sie eine angemessene Abschlagszahlung verlangen. Diese Regelungen gelten nicht fiir Glasschdden.

Der Vertrag ist fiir die im Versicherungsschein angegebene Dauer abgeschlossen. Der Vertrag verlangert sich
jeweils von Jahr zu Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweili-
gen Versicherungsjahres eine schriftliche Kiindigung zugegangen ist. Der Vertrag endet auch mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir davon Kenntnis erhalten, dass das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weggefallen ist.

Ferner konnen sowohl Sie als auch die Gothaer beziehungsweise ROLAND den Versicherungsvertrag nach
dem Eintritt eines Versicherungsfalls beziehungsweise eines eintrittspflichtigen Rechtsschutzfalls kiindigen,
in der Haftpflichtversicherung nur nach Mafigabe des § 8 Nr. 2. Gekiindigt werden kann nur der gesamte
Versicherungsvertrag.

Daneben haben Sie ein Kiindigungsrecht in bestimmten Féllen von Beitragsanpassungen (weitere Einzel-
heiten dazu entnehmen Sie bitte den §§ 9 Nr. 5, 11 Nr. 6 und 21 Nr. 4 der Wohnung&Wert-Versicherungsbe-
dingungen). Die Wohnung&Wert-Versicherung ist keine Biindelung von einzelnen Produkten, sondern

eine umfassende Versicherung. Es ist daher nicht moglich, einzelne Teile wie z. B. nur den Rechtsschutz zu
kiindigen.



Wie ist das Verhdltnis
zu anderen
Versicherungsvertragen?

Ansprechpartner/
Aufsichtsbehorde

Der Versicherungsschutz von anderweitig bereits bestehenden Versicherungen fiir die Risiken, die durch die
Wohnung&Wert-Versicherung abgedeckt werden, geht bis zu deren Ablauf dem Wohnung&Wert-Versiche-
rungsschutz vor. Bitte melden Sie daher insbesondere jeden Schaden in diesem Bereich auch der Versiche-
rungsgesellschaft, bei der der andere Vertrag besteht, da durch die Wohnung&Wert-Versicherung zundchst
nur Versicherungsschutz fiir den tiber den Versicherungsschutz der anderweitig bestehenden Versicherungen
hinausgehenden Teil (Differenzdeckung) besteht.

Die von lhnen fiir diese Versicherungen zu zahlenden Beitrage werden nach einem bestimmten Verfahren auf
die Beitragspflicht Ihrer Wohnung&Wert-Versicherung angerechnet.

Der Versicherungsvertrag wird, wie kaum ein anderer Vertrag, von Vertrauen gepragt. Gegenseitige Informa-
tionen tragen dazu bei, das Vertrauen zu erhalten und Stérungen des Versicherungsschutzes zu vermeiden.
Unser Wunsch ist es, zu einer langjahrigen und guten Partnerschaft zu kommen. Sollten Sie Fragen haben
oder sollte Ihnen etwas nicht zusagen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir sind fiir Sie da.

Sollten Sie im Zusammenhang mit lhrem Versicherungsvertrag, lhrem Versicherungsschutz oder auch
unserer Beratung und Betreuung Fragen, Wiinsche, Bedenken oder Beschwerden haben, so kénnen Sie

sich jederzeit vertrauensvoll an Ihren Betreuer, unsere AuBenstellen oder die Hauptverwaltung wenden.

Fiir Mitglieder der Gothaer Versicherungsbank VVaG steht in allen Beschwerdefdllen unser Beauftragter

fir die Anliegen der Mitglieder, Armoldiplatz 1, 50969 Koln, zur Verfiigung.

Generell steht Ihnen die Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, als zustandige Aufsichtsbehdrde in Beschwerdefallen zur Verfligung.

Dariiber hinaus ist unser Unternehmen Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V., Kronenstr. 13,
10117 Berlin. Sie haben somit die Moglichkeit das kostenlose, auBergerichtliche Streitschlichtungsverfahren
in Anspruch zu nehmen.
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Gothaer Wohnung&Wert-Versicherungsbedingungen (GWW 2005)

Die Wohnung&Wert-Versicherung bietet lhnen eine umfassende Absicherung gegen die finanziellen Folgen von Schaden an Ihrem Hausrat,
Schutz vor Haftpflichtanspriichen sowie die Mdglichkeit der Wahrnehmung von Rechtsschutzinteressen in einem einzigen Versicherungsvertrag.
In den ,,Wohnung&Wert-Versicherungsbedingungen“ informieren wir Sie in einem Allgemeinen Teil (Teil A, §§ 1 bis 26) iiber Vertragsbestimmun-
gen, die fiir alle versicherten Bereiche gelten. In einem Besonderen Teil (Teil B, §§ 27 bis 49) informieren wir Sie, welche Risiken im Einzelnen
versichert sind und welche Besonderheiten zu beachten sind.

Teil A: Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen

§1 1.
Wann beginnt der
Versicherungsschutz?
Wer ist versichert? 2.
3.
§2 1.
Was gilt fiir die vorldufige
Deckung? 2.
3.
4.
5.
§3 1.
Wie setzt sich der Beitrag
zusammen und wann ist er 2.
fallig?
3.
§4 1.
Was geschieht, wenn Sie den
ersten Beitrag nicht oder
verspdtet bezahlen?
2.
3.

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den
ersten Beitrag nach den folgenden Bestimmungen rechtzeitig zahlen. Die fiir Rechtsschutz vereinbarte
Wartezeit bleibt unberiihrt.

Versicherungsschutz besteht fiir
a) Sie als Versicherungsnehmer;
b) Ihren Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner oder Lebensgefahrten, sofern dieser an lhrem Wohn-

sitz gemeldet ist. Die Mitversicherung des Lebensgefdhrten setzt voraus, dass weder Sie noch der
Lebensgefdhrte anderweitig verheiratet sind oder eine andere Lebenspartnerschaft besteht;

c) Ihre unverheirateten Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder).
Versicherungsschutz fiir volljahrige Kinder besteht jedoch nur, solange sich diese noch in einer
Schul- oder sich unmittelbar anschlieBenden Berufsausbildung (berufliche Erstausbildung — Lehre
und/oder Studium —, nicht Referendarzeit, FortbildungsmaBnahmen und dergleichen) befinden. Bei
Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes einschlief3lich des freiwilligen zusatzlichen Wehrdien-
stes vor, wahrend oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen.
Bei Arbeitslosigkeit unmittelbar nach Beendigung der Schul- oder Berufsausbildung bleibt der Versi-
cherungsschutz bis zu einem Jahr bestehen.

Dariiber hinaus erstreckt sich der Versicherungsschutz in der Haftpflichtversicherung auf die gleichartige

gesetzliche Haftpflicht

a) derin Ihrem Haushalt lebenden Eltern;

b) einer weiteren Person, die voriibergehend in den Familienverbund eingegliedert wird (z.B. Au-Pair-
Mé&dchen), soweit nicht hierfiir anderweitiger Versicherungsschutz besteht;

¢) derinlhrem Haushalt beschéaftigten Personen gegeniiber Dritten aus dieser Tatigkeit. Das gleiche
gilt fiir Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefalligkeitshalber Wohnung und Garten betreuen oder
den Streudienst versehen.

Die vorlaufige Deckung wird ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn — friihestens ab Antragstellung —
wirksam.

Die vorlaufige Deckung richtet sich nach den Vertragsgrundlagen, die dem endgiiltigen Versicherungs-
vertrag zugrunde liegen. Sie erhalten die fiir die vorldufige Deckung und den endgiiltigen Versicherungs-
vertrag geltenden Versicherungsbedingungen und die Verbraucherinformation bereits zum Zeitpunkt der
Antragstellung.

Die vorldufige Deckung endet mit dem Abschluss des endgiiltigen Versicherungsvertrages oder lhrem
schriftlichen Widerruf des Versicherungsantrags oder am 5. Werktag (mittags 12.00 Uhr) nach Zugang
unserer endgiiltigen Ablehnung des Antrags.

Der Versicherungsschutz aus der vorlaufigen Deckung entfallt riickwirkend, wenn Sie den Beitrag fiir den
endgiiltigen Versicherungsvertrag schuldhaft nicht spatestens 14 Tage nach Falligkeit gezahlt haben.
Die vorlaufige Deckung ist durch Zahlung des Beitrags fiir den endgiiltigen Versicherungsvertrag abge-
golten. Kommt der endgiiltige Versicherungsvertrag nicht zustande, ist fiir die Zeit des Bestehens der
vorlaufigen Deckung ein Beitrag nach dem geltenden Tarif zu zahlen.

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthélt die Versicherungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz
bestimmten Hohe zu entrichten haben und beriicksichtigt die Zuschlage fiir unterjahrige Zahlweise.

Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag, den Sie im Voraus zahlen. Haben Sie die Zahlung des Jahresbeitrags in
Raten vereinbart, sind die zundchst nicht falligen Raten gestundet. Geraten Sie mit einer Rate in Verzug,
sind auch die noch ausstehenden Raten von Ihnen sofort zu zahlen.

Der erste Beitrag wird mit Zugang des Versicherungsscheins und der Zahlungsaufforderung fallig.

Der erste oder einmalige Beitrag wird sofort nach Abschluss des Vertrages fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie nach Erhalt des Versicherungsscheins und der Zahlungsauffor-
derung oder nach Ablauf der im Versicherungsschein genannten Widerspruchsfrist und Zahlungsauffor-
derung unverziiglich erfolgt.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten
Jahresbeitrags.

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem spéteren Zeitpunkt,
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, konnen wir vom Vertrag zuriicktreten,
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Es gilt als Riicktritt, wenn wir den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht innerhalb von drei Monaten vom Falligkeitstag an gerichtlich geltend machen.



§5

Was geschieht, wenn Sie
den Folgebeitrag nicht oder
verspétet bezahlen?

§6

Was ist zu beachten, wenn Sie
eine Lastschriftermdchtigung
erteilt haben?

§7
Wie lange lduft der Vertrag?

§8

Wann tritt ein Versicherungsfall
ein?

Was gilt fiir das Kiindigungs-
recht nach dem Versicherungs-
fall?

Die Folgebeitrage sind zu dem im Versicherungsschein angegebenen Datum des jeweiligen Beitragszei-
traums fallig.

Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass
Sie die verspadtete Zahlung nicht zu vertreten haben. Wir kdnnen Sie in Textform zur Zahlung auffordern
und eine Zahlungsfrist von mindestens einem Monat setzen. Wir sind berechtigt, Ersatz des Verzugs-
schadens nach §§ 280, 286 BGB sowie Verzugszinsen nach §§ 280, 288 BGB in Verbindung mit § 247
BGB zu fordern.

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Nr. 2 darauf
hingewiesen haben.

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kénnen wir den Vertrag kiindi-
gen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Nr. 2 darauf hingewiesen haben.

Haben wir gekiindigt und Sie zahlen nach Erhalt der Kiindigung innerhalb eines Monats den angemahn-
ten Betrag, besteht der Vertrag fort. Fiir Versicherungsfille, die zwischen dem Zugang der Kiindigung und
der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

Ist die Einziehung des Beitrages von lhrem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der
Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Filligkeitstag eingezogen werden kann und Sie
einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnte der féllige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziiglich nach einer Zahlungsaufforderung in Textform erfolgt.

Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, und war bisher monatliche
Zahlweise vereinbart, sind wir berechtigt, zukiinftig mindestens vierteljahrliche Zahlungsweise auer-
halb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

Der Vertrag ist fiir den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. Der Vertrag ver-
langert sich um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spatestens drei Monate vor dem Ablauf
des jeweiligen Versicherungsjahres eine schriftliche Kiindigung zugegangen ist.

Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem wir davon Kenntnis erhalten, dass das versicherte Interesse
nach dem Beginn der Versicherung weggefallen ist. In diesem Fall steht uns der Teil des Beitrags zu, der
der abgelaufenen Vertragslaufzeit entspricht. Dasselbe gilt, wenn das versicherte Interesse weggefallen
ist, weil der Versicherungsfall eingetreten ist. Fiir den Interessewegfall und die daraus resultierende
Vertragsbeendigung ist ausschlieflich der versicherte Hausrat mafigeblich. Fiir die nicht weggefallenen
Risiken besteht Versicherungsschutz bis zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode, mindestens
aber fiir drei Monate nach dem Wegfall des Interesses Hausrat.

Ist tiber Ihr Vermogen das Insolvenzverfahren eréffnet worden, kénnen wir wahrend der Dauer des Insol-
venzverfahrens den Versicherungsvertrag schriftlich kiindigen. Die Kiindigung wird einen Monat nach
Zugang bei lhnen wirksam.

Ein Versicherungsfall ist gegeben, wenn versicherte Sachen durch eine versicherte Gefahr zerstort oder
beschddigt werden oder aufgrund eines eingetretenen Schadenereignisses Haftpflicht-Anspriiche gegen
versicherte Personen geltend gemacht werden.

Im Rahmen der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der versicherten Personen ist der Versiche-
rungsfall der Rechtsschutzfall im Sinne von § 44 Nr. 1.

Mehrere zeitlich zusammenhangende Schadenereignisse, Verletzungen von Vorschriften oder Verstéfie
gelten als ein Versicherungsfall.

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls konnen sowohl Sie als auch die Gothaer beziehungsweise
ROLAND den gesamten Versicherungsvertrag kiindigen. Bei Haftpflichtschdden ist hierfiir Voraussetzung,
dass wir eine Schadenersatzzahlung geleistet, der Haftpflichtanspruch rechtshdngig geworden ist oder
wir die Leistung der félligen Entschadigung verweigert haben. Bei Rechtsschutzfallen ist hierfiir Voraus-
setzung, dass ein eintrittspflichtiger Rechtsschutzfall abgelehnt oder die Leistungspflicht fiir mindestens
zwei innerhalb von zwolf Monaten eingetretene Rechtsschutzfille zugesagt wurde.

Die Kiindigung ist schriftlich zu erkldren. Sie muss spdtestens einen Monat nach Auszahlung der Ent-
schddigung, bei Haftpflichtanspriichen einen Monat, nachdem die Zahlung geleistet, der Rechtsstreit
durch Klageriicknahme, Anerkenntnis oder Vergleich beigelegt oder das Urteil rechtskréftig geworden ist,
in Rechtsschutzfallen nach Zugang der Ablehnung oder Anerkennung der Leistungspflicht, zugehen.

Das Kiindigungsrecht entsteht auch, wenn die Entschadigung aus Griinden abgelehnt wird, die den Ein-
tritt des Versicherungsfalls unberiihrt lassen.

Kiindigen Sie, wird lhre Kiindigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie kdnnen jedoch
bestimmen, dass die Kiindigung zu einem spéateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum Ende des laufen-
den Versicherungsjahres, wirksam wird.

Eine Kiindigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei lhnen wirksam.

Wird der Vertrag gekiindigt, haben wir nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.



§9

Was gilt bei Wohnungswechsel,
Anderung des Namens?

Wie dndert sich der Beitrag?
Was geschieht bei Tod des
Versicherungsnehmers?

§10

Welche Informationen miissen
Sie uns vor Vertragsabschluss
geben, und was geschieht bei
unrichtigen und unvollstdndigen
Angaben?

Ein Wohnungswechsel ist uns spatestens bei Umzugsbeginn schriftlich anzuzeigen mit Angabe der
neuen Wohnflache in Quadratmetern.

Um Nachteile zu vermeiden, miissen Sie uns auch eine Namensanderung schriftlich bekanntgeben.

Wahrend des Umzugs besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in
der bisherigen Wohnung erlischt jedoch spatestens drei Monate nach Umzugsbeginn.

Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so geht der Versicherungs-
schutz nicht auf die neue Wohnung iiber. Der Versicherungsschutz endet spatestens drei Monate nach
Umzugsbeginn.

Behalten Sie zusétzlich die bisherige Wohnung, geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue Woh-
nung iiber, wenn Sie die alte Wohnung weiterhin bewohnen; fiir eine Ubergangszeit von drei Monaten
besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen.

Waren fiir die bisherige Wohnung besondere Sicherungen vereinbart, so miissen Sie uns schriftlich mit-
teilen, ob entsprechende Sicherungen in der neuen Wohnung vorhanden sind.

Liegt nach einem Umzug die neue Wohnung in einem Ort, fiir den unser Tarif einen anderen Beitrag vor-
sieht oder ergibt sich eine Anderung der Wohnflidche, werden wir den Beitrag entsprechend ab Umzugs-
beginn dndern.

Bei einer Beitragserhohung kénnen Sie den Vertrag insgesamt kiindigen. Die Kiindigung hat spatestens
einen Monat nach Zugang der Mitteilung tiber den erhohten Beitrag schriftlich zu erfolgen. Sie wird
einen Monat nach Zugang wirksam.

Bis zur Wirksamkeit Ihrer Kiindigung haben wir Anspruch auf den erhdhten Beitrag, es sei denn, Sie
haben uns den Umzug gemaf Nr. 1 angezeigt.

Ziehen Sie bei einer Trennung von lhrem Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner oder Lebensgefahrten
aus der gemeinsamen Wohnung aus und bleibt Ihr Ehegatte, eingetragener Lebenspartner oder Lebens-
gefdhrte in der bisherigen Wohnung zuriick, besteht Versicherungsschutz in lhrer neuen Wohnung und in
der bisherigen Wohnung. Dies gilt bis zu einer Anderung des Versicherungsvertrages, langstens bis zum
Ablauf von drei Monaten nach der ndchsten, auf Ihren Auszug folgenden Beitragsfalligkeit. Danach
besteht Versicherungsschutz nur noch fiir lhre neue Wohnung, wenn Sie alleiniger Versicherungsnehmer
sind beziehungsweise nur noch fiir die bisherige Wohnung falls beide Ehegatten/Lebensgefahrten Versi-
cherungsnehmer sind.

Tod des Versicherungsnehmers

Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versicherungsschutz bis zum Ablauf der lau-
fenden Versicherungsperiode (Versicherungsjahr) unverandert fort. Die Erben haften fiir die bis zum
Ende der Versicherungsperiode ausstehenden Raten. Wird der Beitrag der ndchsten auf den Tod des Ver-
sicherungsnehmers folgenden Hauptfélligkeit durch eine derin § 1 Nr. 2 genannten mitversicherten Per-
sonen eingelost, wird diese Person Versicherungsnehmer und fiihrt den Vertrag insgesamt fort. Voraus-
setzung hierfiir ist, dass diese Person die versicherte Wohnung selbst nutzt.

Wir tibernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie nach Antragstellung vor Ab-
schluss des Vertrages der Verpflichtung nachkommen, alle lhnen bekannten gefahrerheblichen
Umstdnde schriftlich, wahrheitsgemdf und vollstandig anzuzeigen, insbesondere die im Versicherungs-
antrag gestellten Fragen ebenso zu beantworten. Gefahrerheblich sind die Umstédnde, die geeignet sind,
auf unseren Entschluss, den Vertrag tiberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlie3en, Ein-
fluss auszuiiben. Ein Umstand, nach dem wir ausdriicklich und schriftlich gefragt haben, gilt im Zweifel
als gefahrerheblich.

Wird der Vertrag von einem von lhnen Bevollméachtigten oder von einem Vertreter ohne Vertretungs-
macht abgeschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, miissen Sie sich so behandeln
lassen, als hatten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

Unvollstandige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstanden berechtigen uns, vom Ver-
sicherungsvertrag zuriickzutreten. Dies gilt auch dann, wenn die Anzeige unterblieben ist, weil Sie sich
der Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen haben.

Der Riicktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem wir
von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben. Der Riicktritt erfolgt durch Erkldrung lhnen
gegeniiber.

Im Falle des Riicktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, diirfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn
Sie nachweisen, dass die unvollstandige oder unrichtige Angabe weder auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalls noch auf den Umfang der Leistung Einfluss gehabt hat.

Dariiber hinaus sind beide Teile verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen zuriickzugewahren.
Eine geleistete Entschddigung ist vom Zeitpunkt des Empfanges an zu verzinsen.

Wir haben kein Riicktrittsrecht, wenn wir die nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstdnde oder deren
unrichtige Anzeige kannten.

Dasselbe gilt, wenn Sie nachweisen, dass die unrichtigen oder unvollstandigen Angaben weder von
Ihnen noch von lhrem Bevollmachtigten schuldhaft gemacht wurden.

Hatten Sie die gefahrerheblichen Umstdnde anhand schriftlicher, von uns gestellter Fragen anzuzeigen,
kénnen wir wegen einer unterbliebenen Anzeige eines Umstandes, nach dem nicht ausdriicklich gefragt
worden ist, nur zuriicktreten, wenn dieser Umstand entweder von Ilhnen oder von Ihrem Bevollmachtig-
ten arglistig verschwiegen wurde.
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§11
Was geschieht bei
Gefahrerh6hung?

Ist das Riicktrittsrecht ausgeschlossen, weil eine Anzeigepflicht von Ihnen ohne Verschulden verletzt
wurde, haben wir, falls fiir die héhere Gefahr ein héherer Beitrag angemessen ist, auf diesen Beitrag von
Beginn der laufenden Versicherungsperiode an Anspruch. Das Gleiche gilt, wenn uns bei Abschluss des
Vertrages ein fiir die Ubernahme der Gefahr erheblicher Umstand nicht angezeigt worden ist, weil er
Ihnen schuldlos nicht bekannt war.

Im Fall der Beitragserhohung kdonnen Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Ein-
gang unserer Mitteilung kiindigen. Die Kiindigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam.

Wird die hohere Gefahr nach den fiir unseren Geschaftsbetrieb mafigeblichen Grundsadtzen auch gegen
einen hoéheren Beitrag nicht ibernommen, kénnen wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer
Kiindigungsfrist von einem Monat, nachdem wir von der Anzeigepflichtverletzung Kenntnis erlangt
haben, kiindigen. Die Kiindigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Das Recht auf Beitragserh6hung oder Kiindigung erlischt, wenn wir es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht oder von dem nicht
angezeigten Umstand Kenntnis erlangt haben.

Wir kdnnen den Versicherungsvertrag anfechten, wenn wir durch arglistige Tduschung tiber gefahrerheb-
liche Umstdnde zum Abschluss des Versicherungsvertrages bestimmt worden sind. Die Anfechtung kann
nur innerhalb eines Jahres erfolgen, nachdem wir die Tduschung festgestellt haben.

Um lhren Versicherungsschutz nicht zu gefdahrden, diirfen Sie nach Abschluss des Versicherungsvertra-
ges ohne unsere vorherige Zustimmung keine Gefahrerhhung vornehmen oder deren Vornahme durch
Dritte gestatten.

Eine Gefahrerhdhung liegt vor, wenn die tatsdchlich vorhandenen Umstdnde so verandert werden, dass

der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine VergrofRerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher waren. Erkennen Sie nachtrdglich, dass eine von lhnen

vorgenommene oder gestattete Verdanderung eine Gefahrerhohung darstellt, miissen Sie dies unverziig-

lich anzeigen.

Tritt nach Antragstellung eine Gefahrerhéhung unabhéangig von Ihrem Willen ein, miissen Sie uns diese

unverziiglich anzeigen, sobald Sie von der Gefahrerhhung Kenntnis erlangen.

Eine Gefahrerhohung kann insbesondere vorliegen, wenn

a) sich anldsslich eines Wohnungswechsels oder aus sonstigen Griinden ein Umstand dndert, nach
dem im Antrag gefragt worden ist;

b) die ansonsten stdndig bewohnte Wohnung langer als 60 Tage oder iiber eine fiir den Einzelfall ver-
einbarte langere Frist hinaus unbewohnt bleibt und auch nicht beaufsichtigt wird; beaufsichtigt ist
eine Wohnung nur dann, wenn sich wahrend der Nacht eine dazu berechtigte volljahrige Person
darin aufhalt;

c) vereinbarte Sicherungen beseitigt, vermindert oder nicht in gebrauchsfahigem Zustand gehalten
werden. Das gilt auch bei Wohnungswechsel.

Eine ohne unsere vorherige Zustimmung vorgenommene oder genehmigte Gefahrerhdhung berechtigt
uns, den Vertrag fristlos zu kiindigen.

Haben Sie unsere vorherige Zustimmung unverschuldet nicht eingeholt, wird die Kiindigung erst einen
Monat nach ihrem Zugang wirksam.

Eine unabhdngig von Ihrem Willen eingetretene Gefahrerhhung berechtigt uns, den Versicherungsver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kiindigen.

Wird eine nachtrdglich angezeigte héhere Gefahr nach den fiir unseren Geschéftsbetrieb geltenden
Grundsdtzen nicht tbernommen, kénnen wir den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Anzeige fristlos kiindigen. Die Kiindigung wird mit Zugang wirksam.

Wir haben kein Kiindigungsrecht, wenn zum Zeitpunkt der Kiindigung der Zustand wiederhergestellt ist,
der vor der Gefahrerh6hung bestand.

Unser Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeiibt
wird, zu dem wir von der Gefahrerh6hung Kenntnis erlangt haben.

Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie

a) die Gefahrerhhung ohne unsere vorherige Zustimmung vorgenommen oder gestattet haben und
der Versicherungsfall nach der Gefahrerh6hung eintritt,

b) eine nachtrédglich als Gefahrerhhung erkannte Veranderung nicht unverziiglich anzeigen und zwi-
schen dem Versicherungsfall und dem Zeitpunkt, zu dem die Anzeige hétte erfolgen miissen, mehr
als ein Monat liegt,

¢) eine unabhangig von lhrem Willen eingetretene Gefahrerhohung nicht unverziiglich angezeigt haben
und zwischen dem Versicherungsfall und dem Zeitpunkt, zu dem die Anzeige hatte erfolgen miissen,
mehr als ein Monat liegt.

Wir kénnen den Versicherungsschutz nicht verweigern, wenn
a) Sie die vorherige Zustimmung zur Gefahrerhéhung unverschuldet nicht eingeholt haben;
b) uns die Gefahrerh6hung zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls bekannt war;

©) zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die fiir uns maBgebliche Kiindigungsfrist abgelaufen ist und
wir nicht gekiindigt haben;

d) die Erh6hung der Gefahr weder Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls noch auf den Umfang
unserer Leistung hat.



§12

Was geschieht bei Teilkiindi-
gung, Teilriicktritt und teilweiser
Leistungsfreiheit?

§13

Welche Obliegenheiten miissen
Sie vor dem Eintritt eines Ver-
sicherungsfalls beachten, und
was geschieht, wenn Sie diese
Obliegenheiten verletzen?

§14

Auf welche Obliegenheiten
miissen Sie bei Eintritt eines
Versicherungsfalls achten?

6. Wird eine nachtrdglich angezeigte hohere Gefahr nur fiir einen hoheren Beitrag ibernommen, haben wir
auf diesen Beitrag vom Beginn der laufenden Versicherungsperiode an Anspruch.

Im Falle der Beitragserh6hung konnen Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der Mitteilung kiindigen. Die Kiindigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam.

7. Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung,
a) fiir den Haftpflicht- und Rechtsschutzbereich,
b) wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhoht hat,

¢) wenn nach den Umstdnden als vereinbart anzusehen ist, dass das Versicherungsverhaltnis durch
die Gefahrerh6hung nicht beriihrt werden soll oder

d) wenn die Gefahrerhchung in unserem Interesse lag oder durch ein Ereignis veranlasst wurde, fir
das wir eintrittspflichtig sind oder sie einem Gebot der Menschlichkeit entsprach.

Sind die Voraussetzungen, unter denen wir im Fall der Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten oder der
Gefahrerh6hung zum Ruicktritt oder zur Kiindigung berechtigt sind oder leistungsfrei waren, nur im Hinblick
auf einen Teil der Gegenstdnde oder Personen erfiillt, die durch diesen Vertrag versichert sind, besteht ein
Kiindigungs- oder Riicktrittsrecht auch fiir den (brigen Teil.

1. Um lhren Versicherungsschutz nicht zu gefdahrden, miissen Sie
a) alle gesetzlichen, behérdlichen oder vereinbarten Sicherheitsvorschriften beachten;

b) in der kalten Jahreszeit die Wohnung beheizen und dies geniigend haufig kontrollieren oder alle
wasserfiihrenden Anlagen und Einrichtungen absperren, entleeren und entleert halten.

2. Wird eine dieser Obliegenheiten verletzt, haben Sie keinen Versicherungsschutz, wenn wir von unserem
Recht Gebrauch machen, den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Verletzung der Oblie-
genheit fristlos zu kiindigen.

Wir haben kein Kiindigungsrecht und der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn die Obliegenheit
unverschuldet verletzt wurde. Sie verlieren lhren Versicherungsschutz dann nicht, wenn die Verletzung
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der uns obliegenden Leistung
hat.

Ist mit der Verletzung einer der Verpflichtungen eine Gefahrerhohung verbunden, so findet § 11 Anwen-
dung.

3. Die Rechtsfolgen der Nr. 2 gelten entsprechend beim Schutz vor Haftpflichtanspriichen in den Féllen des
§ 41 Nr. 21).

4. Diese Bestimmungen gelten nicht flir die Wahrnehmung von Rechtsschutzinteressen.

1. Bei Eintritt eines Versicherungsfalls miissen Sie unverziglich
a) uns liber den Versicherungsfall umfassend und wahrheitsgemé&f informieren;

b) uns oder sonstigen fiir uns oder fiir Sie selbst im Schadenfall tatigen Personen jede zumutbare
Untersuchung tiber Ursache und Hohe des Schadens und tiber den Umfang der Entschadigungs-
pflicht gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft und Vollmacht erteilen oder erteilen lassen und
Belege beibringen. Dies gilt auch fiir Nachweise (iber die Leistungen anderer Versicherer;

¢) nach Maglichkeit jeden Schaden abwenden oder mindern und dabei unsere Weisungen befolgen;
d) beiHausratschdden

— das Abhandenkommen und die mutwillige Beschadigung versicherter Sachen der zustdandigen
Polizeidienststelle anzeigen und sowohl dieser als auch uns ein Verzeichnis der abhanden
gekommenen Sachen mit Angaben des Neuwerts einreichen;

— abhanden gekommene Sparbiicher und andere sperrfahige Urkunden sperren lassen sowie fiir
abhanden gekommene Wertpapiere das Aufgebotsverfahren einleiten;

— uns schriftlich anzeigen, wenn der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt wird.
e) be
— uns die Erteilung des Reparaturauftrags an den Verglasungsbetrieb (Naturalersatz) iiberlassen.
f) be

— wenn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ein Strafbefehl oder ein Mahnbescheid erlassen
wird;

Glasschdden

Haftpflichtanspriichen dariiber hinaus anzeigen,

— wenn ein Geschadigter einen Anspruch geltend macht;

— wenn ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht wird, die Prozesskostenhilfe beantragt oder
gerichtlich der Streit verkiindet wird;

— den Fall eines Arrestes, einer einstweiligen Verfligung oder eines selbststandigen Beweisverfah-
rens.

Ferner gilt bei Haftpflichtanspriichen folgendes:

—  Wir gelten als bevollmachtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Anspruchs uns zweckmaBig
erscheinenden Erkldarungen in lhrem Namen abzugeben. Die Anerkennung einer Haftung durch
Sie oder Ihr Versaumnis, Rechtsbehelfe zu ergreifen, verpflichten uns nicht.

11
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— Kommt es zum Prozess liber den Haftpflichtanspruch, so haben Sie die Prozessfiihrung uns zu
iberlassen, dem von uns bestellten oder bezeichneten Anwalt Vollmacht und alle von diesem
oder uns fiir nétig erachteten Aufklarungen zu geben. Gegen Mahnbescheide oder Verfligungen
von Verwaltungsbehdrden auf Schadenersatz haben Sie, ohne unsere Weisung abzuwarten,
fristgemaf Widerspruch zu erheben oder die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen.

— Sie sind nicht berechtigt, ohne unsere vorherige Zustimmung einen Haftpflichtanspruch ganz
oder zum Teil oder vergleichsweise anzuerkennen oder zu befriedigen. Bei Zuwiderhandlungen
sind wir von der Leistungspflicht frei, es sei denn, dass Sie nach den Umstdnden die Befriedi-
gung oder Anerkennung nicht ohne offenbare Unbilligkeit verweigern konnten.

— Wenn Sie infolge verdnderter Verhéltnisse das Recht erlangen, die Aufhebung einer zu zahlen-
den Rente zu fordern, so sind Sie verpflichtet, dieses Recht auf Ihren Namen von uns ausiiben
zu lassen.

g) bei Rechtsschutzfillen

— ROLAND sowie den mit der Wahrnehmung lhrer Interessen beauftragten Rechtsanwalt vollstan-
dig und wahrheitsgemaf tiber samtliche Umstdnde des Rechtsschutzfalles unterrichten, die
Beweismittel angeben, die moglichen Auskiinfte erteilen und die notwendigen Unterlagen auf
Verlangen zur Verfligung stellen;

— ROLAND auf Verlangen Auskunft iber den Stand der Angelegenheit geben;
— soweit lhre Interessen dadurch nicht unbillig beeintrdchtigt werden

— vor Erhebung von Klagen und Einlegung von Rechtsmitteln die Zustimmung von ROLAND
einholen;

— vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen Verfahrens abwarten, das
tatsachliche oder rechtliche Bedeutung fiir den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann;

— alles vermeiden, was eine unnotige Erhéhung der Kosten oder eine Erschwerung ihrer
Erstattung durch die Gegenseite verursachen konnte.

2. Wird eine derin Nr. 1 genannten Pflichten verletzt, sind wir von der Leistungspflicht frei, es sei denn, die
Verletzung beruht weder auf Vorsatz noch auf || | | | }EEEEEEEER . B<i rob fahrldssiger Verletzung
bleiben wir aber zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Verletzung weder Einfluss auf die Feststellung
des Versicherungsfalls noch auf die Bemessung der Leistung gehabt hat. Bei vorsatzlicher Verletzung
behalten Sie lhren Versicherungsschutz im Rechtsschutzfall nur, wenn die Verletzung nicht geeignet war,
die Interessen von ROLAND ernsthaft zu beeintrachtigen oder wenn Sie kein erhebliches Verschulden
trifft.

3. Werden Obliegenheiten zur Abwendung oder Minderung des Schadens verletzt, bleiben wir bei grob
fahrldssiger Verletzung zur Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei Erfiil-
lung der Obliegenheiten nicht geringer gewesen ware.

Hatte eine vorsétzliche Obliegenheitsverletzung Einfluss weder auf die Feststellung des Versicherungs-
falls noch auf die Feststellung oder den Umfang der Entschadigung, so entféllt die Leistungsfreiheit
gemaf Ziffer 2, wenn die Verletzung nicht geeignet war, unsere Interessen ernsthaft zu beeintrachtigen
und wenn Sie auflerdem kein erhebliches Verschulden trifft.

4. Die Regelungen in Nrn. 1 a) bis f) und 3 gelten nicht fiir die Inanspruchnahme von Rechtsschutz.

§15 Bereits im Falle des Versuchs einer arglistigen Taduschung tiber Tatsachen, die fiir den Grund oder fiir die
Was geschieht bei einem Hohe der Entschadigung von Bedeutung sind, sind wir von der Entschadigungspflicht frei.
Tduschungsversuch?

§16 1. Eine Doppelversicherung liegt vor, wenn ein Interesse gegen dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungs-
Was geschieht bei Doppel- vertragen versichert ist und die Summe der Entschadigungen, Schadenersatz- oder Kostenersatzleistun-
versicherung und Mehrfach- gen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen anderer Versicherungen zu zahlen ware, den
versicherung? Gesamtschaden iibersteigt. Bei Entschadigungsleistungen kann in diesem Fall aber insgesamt nicht

mehr als der Betrag des Schadens verlangt werden.

Ist die Doppelversicherung zustande gekommen, ohne dass Sie dieses wussten, konnen Sie die Auf-
hebung des spater geschlossenen Vertrages verlangen.

2. SchlieBBen Sie fiir dieselben Sachen und Gefahren Vertrage bei anderen Versicherern gegen gleichartige
Risiken ab, miissen Sie uns unverziiglich unter Angabe des Versicherers und des Versicherungsumfangs
informieren.

Erlangen Sie aus anderen Versicherungsvertragen Entschdadigung fiir denselben Schaden, so erméaBigt
sich Ihr Anspruch aus diesem Vertrag in der Weise, dass die Entschadigung aus allen Vertragen insge-
samt nicht hoher ist, als wenn der Versicherungsschutz bei einem Versicherer in Deckung gegeben wor-
den wdre.

Ist ein Selbstbehalt vereinbart, kann als Entschddigung aus mehreren Vertragen nicht mehr als der
Schaden abziiglich des Selbstbehaltes verlangt werden.

§17 1. Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, so muss sich jeder Versicherungsnehmer
Wann werden lhnen Kenntnis Kenntnis und Verhalten der {ibrigen Versicherungsnehmer zurechnen lassen. Dies gilt auch fiir die Kennt-
und Verhalten anderer Personen nis und das Verhalten der durch diesen Vertrag mitversicherten Personen.

zugerechnet? 2. Ferner miissen Sie sich Kenntnis und Verhalten Ihrer Reprédsentanten zurechnen lassen.

Reprdsentanten sind insbesondere Personen,

— die in dem Bereich, zu dem die versicherten Sachen gehoren, aufgrund eines Vertretungs- oder
eines dhnlichen Verhdltnisses an Ihrer Stelle die Obhut {iber diese Sachen ausiiben;
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§18

Wann und in welcher Hohe sind
Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag fallig?

§19

Wie ist das Verhiltnis zu
anderen privaten
Versicherungsvertragen?

§20

Unter welchen Voraussetzungen
konnen die Versicherungsbedin-
gungen angepasst werden?

§21
Wie erfolgt die Anpassung des
Beitrages?

— die damit betraut sind, rechtserhebliche Tatsachen an lhrer Stelle zur Kenntnis zu nehmen und uns
zur Kenntnis zu bringen.

1. Steht Ihr Anspruch dem Grunde und der Héhe nach fest, erfolgt die Auszahlung der Entschadigung
innerhalb von zwei Wochen. Einen Monat nach Meldung des Schadens kdnnen Sie im Bereich des Sach-
schutzes als Abschlagszahlung den Betrag beanspruchen, der voraussichtlich mindestens zu zahlen ist.
Diese Regelungen gelten nicht bei Glasbruchschdden, bei denen wir Naturalersatz leisten.

2. Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagszahlung verschiebt sich um den Zeitraum, um den die Fest-
stellung unserer Leistungspflicht dem Grunde oder der Hohe nach durch lhr Verschulden verzégert
wurde.

3. Wir kdnnen die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen;

b) gegen Sie oder lhren Reprasentanten aus Anlass des Versicherungsfalles ein behordliches oder
strafrechtliches Verfahren lduft.

4. Unter der Voraussetzung, dass Sie im Versicherungsantrag die mafigebliche Wohnflache lhrer Wohnung
zutreffend angegeben haben, rechnen wir keine Unterversicherung an. Im Falle der Erweiterung der
Wohnfliche gilt dies nur, sofern Sie uns diese Anderung rechtzeitig angezeigt haben.

Ist die angegebene Wohnfldche geringer als die tatsdchlich vorhandene, liegt eine Unterversicherung
vor. Es wird nur der Teil des Gesamtschadenbetrages ersetzt, der sich zu dem Gesamtschadenbetrag ver-
halt wie der gezahlte Jahresbeitrag zu dem zu zahlenden Jahresbeitrag gemaf tatsachlich vorhandener
Wohnflache.

5. Diese Bestimmungen gelten nicht fiir den Schutz vor Haftpflichtanspriichen und fiir die Wahrnehmung
von Rechtsschutzinteressen.

1. Der Versicherungsschutz aus anderweitig bestehenden privaten Versicherungsvertrdgen geht bis zu
deren Ablauf dem Versicherungsschutz aus diesem Vertrag vor und wird durch eine entsprechende
Anrechnung der Beitrdge beriicksichtigt. Fiir den Umfang der Beitragsanrechnung gilt das, was in lhrem
Versicherungsschein dokumentiert ist.

2. Soweit der Versicherungsschutz dieses Vertrages iiber den der anderen bestehenden Versicherungen
hinausgeht (Differenzdeckung), besteht dagegen Versicherungsschutz bis zum jeweiligen Ablauf der
anderen Versicherungen.

Die in diesem Vertrag vereinbarten Hochstentschadigungsgrenzen, Deckungssummen, die Selbstbetei-
ligung und diese Bedingungen bilden den Rahmen fiir gleichartige Leistungen aus allen Versicherungs-
vertragen zusammen fiir die Berechnung unserer Differenzdeckung.

Eine nach Abschluss der Wohnung&Wert-Versicherung vorgenommene Anderung bestehender Versiche-
rungsvertrage bewirkt keine Erweiterung der Differenzdeckung.

Leistet ein Versicherer aus anderen Vertragen nicht, weil Sie mit der Zahlung des Beitrags in Verzug
waren oder eine Obliegenheit verletzt wurde, so wird dadurch die Differenzdeckung dieses Vertrages
nicht vergréfiert.

3. Sobald die anderweitig bestehenden Vertrage (z. B. durch Kiindigung) enden, besteht Versicherungs-
schutz im Rahmen dieses Vertrages, wenn Sie uns hierliber rechtzeitig informieren. Der gemaf Nr. 1
angerechnete Beitrag ist von diesem Zeitpunkt an fallig.

[Zurzeit nicht geregelt.]

1. Derfiir diesen Vertrag zu entrichtende Beitrag erhoht oder vermindert sich mit Beginn eines jeden Versi-
cherungsjahres entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der Preisindex fiir ,Andere Verbrauchs- und
Gebrauchsgiiter ohne Nahrungsmittel und ohne normalerweise nicht in der Wohnung gelagerte Giiter*
aus dem Preisindex der Lebenshaltungskosten aller privaten Haushalte im vergangenen Kalenderjahr
gegeniiber dem davorliegenden Kalenderjahr verandert hat. Der Veranderungssatz wird auf eine Stelle
nach dem Komma gerundet. Ma3gebend ist der vom Statistischen Bundesamt fiir den Monat September
veroffentlichte Index.

2. Wir kénnen den Beitrag fiir bestehende Wohnung&Wert-Versicherungen erhéhen, wenn sich aus den
Wohnung&Wert-Versicherungen das Verhaltnis der Summe der Schadenzahlungen zu den vereinnahm-
ten Beitrdgen (Schadenquote) im vergangenen Kalenderjahr gegeniiber dem davorliegenden Kalender-
jahr um mindestens 5 % erhoht hat. Die Schadenquoten werden fiir die Tarifzonen und Selbstbehalt-
stufen getrennt ermittelt. Bei den Berechnungen wird auf eine Stelle nach dem Komma gerundet.

Der gednderte Beitrag darf den zum Zeitpunkt der Anderung geltenden Tarifbeitrag nicht iibersteigen.
Diese Grenze gilt nur, wenn der Tarifbeitrag sich auf eine unveranderte Gruppe versicherbarer Risiken
bezieht.

3. Die nach Nr. 2 ermittelten Erhhungssdtze werden von einem unabhangigen Treuhdnder tiberpriift und
bestatigt.

4. Sie kdnnen den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Eingang unserer Mitteilung tiber die
Erhdhung des Beitrages schriftlich kiindigen. Ihre Kiindigung kann mit sofortiger Wirkung, friihestens
jedoch zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem die Erh6hung wirksam werden soll.
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§22

Welche Selbstbeteiligungen sind
moglich und wie wird die Selbst-
beteiligung im Schadenfall
beriicksichtigt?

§23
Wie gestalten sich die Beitrags-
sdtze bei Schadenfreiheit?

§24

Wie ist die Klagefrist geregelt
und wann verjdhren Anspriiche
aus diesem Vertrag?

§25

Welches Recht findet Anwen-
dung und welches Gericht ist
bei Streitigkeiten aus diesem
Vertrag zustandig?

§26

Was miissen Sie bei Anzeigen,
Willenserklarungen und
Anschriftendnderungen
beachten?

Es gilt die im Antrag und Versicherungsschein festgelegte Selbstbeteiligung je Schadenfall.

Bei Versicherungsleistungen aus dem Bereich des Sachschutzes und in Rechtsschutzféllen wird die
Selbstbeteiligung von der nach diesen Bedingungen zu leistenden Entschddigung abgezogen.

Bei der Regulierung von Haftpflichtschdden wird die an einen Anspruchsteller zu erbringende Entschadigung
um die vereinbarte Selbstbeteiligung gekiirzt, die Sie selbst an einen Anspruchsteller zu leisten haben.

Sind Leistungen nur aufgrund eines Teilungsabkommens zu erbringen, wird die vereinbarte Selbstbetei-
ligung nicht fallig.

Der Beitrag in der Wohnung&Wert-Versicherung richtet sich nach Schadenfreiheitsklassen.

Hat der Versicherungsschutz fiir ein ganzes Versicherungsjahr bestanden, ohne dass in dieser Zeit eine
Entschddigungsleistung erbracht wurde, so wird der Versicherungsvertrag zur ndchsten Stammfalligkeit
in nachstehende Schadenfreiheitsklassen eingestuft:

Schadenfreiheitsklassen

Schadenfreie Jahre Schadenfreiheitsklasse (SF) Beitragssatz
0 SFO 100 %
1 SFO 100 %
2 SF1 90 %
3 SF1 90 %
4 SF2 80 %
5 SF 2 80 %
tiber 5 SF3 70 %

Die fiir die Beitragsermafigung mai gebliche Zeit beginnt erst ab der r dchsten Stammfalligkeit nach
dem Zeitpunkt, zu dem alle im Rahinen der Wohnung&Wert-Versicherung versicherbaren Risiken bei uns
versichert sind, also eine Beitragsanrechnung nach § 19 nicht mehr stattfindet.

Sobald die erste Entschadigungsleistung zu einem Schadenereignis gezahlt wird, wird der Vertrag mit
Beginn der ndchsten Versicherungsperiode in das erste Jahr der ndchstniedrigen Schadenfreiheitsklasse
zuriickgestuft. Entschadigungsleistungen zu mehreren Schadenereignissen innerhalb eines Versiche-
rungsjahres fiihren zu entsprechend weiteren Riickstufungen.

Wird eine Entschadigungsleistung innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt der abschliefenden Ent-
schadigungszahlung freiwillig an uns zuriickgezahlt, so wird der Vertrag insoweit als schadenfrei behan-
delt.

Fiir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Fiir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zustandigkeit nach
dem Sitz unseres Unternehmens oder der fiir den Versicherungsvertrag zustdandigen Niederlassung. Hat
ein Versicherungsagent am Zustandekommen des Vertrages mitgewirkt, ist auch das Gericht des Ortes
zustandig, an dem der Versicherungsagent zur Zeit der Vermittlung oder des Abschlusses seine gewerb-
liche Niederlassung oder — bei Fehlen einer gewerblichen Niederlassung — seinen Wohnsitz hatte.

Klagen des Versicherers gegen Sie konnen bei dem fiir lhren Wohnsitz zustdandigen Gericht erhoben wer-
den.

Alle fiir uns bestimmten Anzeigen und Erklarungen sind schriftlich abzugeben. Sie sollen an die im Ver-
sicherungsschein oder in dessen Nachtragen bezeichnete Stelle gerichtet werden.

Haben Sie lhre Anschrift gedndert, die Anderung uns aber nicht mitgeteilt, geniigt fiir eine Willenserkls-
rung, die lhnen gegeniiber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte
uns bekannte Anschrift. Die Erklarung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie lhnen ohne die
Anschriftenanderung bei regelmafiger Beférderung zugegangen sein wiirde.
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Teil B: Besonderer Teil der Versicherungsbedingungen

I. Schutz des Hausrates und Schutz vor Glasbruchschiden (Sachschutz)

§27
Welche Gefahren und Schaden
sind versichert?

§28

Wie sind die versicherten Gefah-
ren definiert, und wie weit geht
der Versicherungsschutz?

Wir leisten Entschadigung fiir versicherte Sachen, die durch

1.

2
3.
4.
5

Brand, Blitz (einschlieBlich Uberspannungsschdden durch Blitz), Explosion, Implosion, Rauch, Uber-
schallknall, Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder ihrer Ladung, Anprall sonstiger
Fahrzeuge, ihrer Teile oder ihrer Ladung, innere Unruhen, Streik und Aussperrung

Einbruchdiebstahl, Beraubung, Vandalismus
Leitungswasser

Sturm, Hagel

Glasbruch

zerstort oder beschadigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden kommen (Sachschutz).

Nur aufgrund besonderer im Versicherungsschein niedergelegter Vereinbarung leisten wir Entschaddigung fur
versicherte Sachen, die durch

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uberschwemmung einschlieBlich Riickstau
Erdbeben

Erdfall

Erdrutsch

Schneedruck

Lawinen

Vulkanausbruch

zerstort oder beschidigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden kommen (Sachschutz).

Sie und wir konnen unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden Versicherungsjah-
res durch schriftliche Erkldrung verlangen, dass der Versicherungsschutz fiir Uberschwemmung einschlieB-
lich Riickstau, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch mit Beginn des nachsten
Versicherungsjahres entfallt.

Machen wir von diesem Recht Gebrauch, so kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
unserer Erklarung zum Ende des laufenden Versicherungsjahres kiindigen.

Brand, Rauch, Uberschallknall

a) Brand ist ein Feuer, das ohne bestimmungsgemafen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat.
Soweit dadurch Sengschéaden entstehen, sind diese mitversichert.

Wir ersetzen auch Brandschdden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem
Nutzfeuer oder der Warme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt
auch fiir versicherte Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Warme erzeugt, vermittelt oder
weitergeleitet wird (Nutzwarmeschaden).

b) Schéden durch Rauch, der plétzlich bestimmungswidrig aus den auf dem Versicherungsgrundstiick
befindlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trocknungsanlagen ausgetreten ist oder durch Uber-
schallknall eines Luftfahrzeugs entstehenden Druckwellen sind mitversichert.

Anprall sonstiger Fahrzeuge

Anprall sonstiger Fahrzeuge ist jede unmittelbare Zerstérung oder Beschddigung versicherter Sachen

durch die Beriihrung eines Schienen- oder StraBenfahrzeuges. Fiir den Anprall von Stratenfahrzeugen

besteht Versicherungsschutz nur, wenn diese nicht von lhnen oder den mitversicherten Personen betrie-
ben werden.

Innere Unruhen, Streik, Aussperrung

a) Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenméBig nicht unerhebliche Teile der Bevilkerung in einer die
offentliche Ruhe und Ordnung storenden Weise in Bewegung geraten und Gewalttadtigkeiten gegen
Personen oder Sachen veriiben.

b) Streik ist eine planmaBig durchgefiihrte auf ein bestimmtes Ziel gerichtete, gemeinsame Arbeitsein-
stellung einer verhaltnisméafig grofen Anzahl von Arbeitnehmern.

c) Aussperrung ist eine auf ein bestimmtes Ziel gerichtete, planméafiige ArbeitsausschlieBung einer ver-
haltnisméafig groten Zahl von Arbeitnehmern.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schaden, die Sie, Ihre Arbeitnehmer oder andere in den

versicherten Raumen berechtigt anwesende Personen verursachen.
Einbruchdiebstahl, Beraubung und Vandalismus
a) Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Tater
— in einen Raum eines Gebdudes einbricht, einsteigt oder mittels falscher Schliissel oder anderer
Werkzeuge eindringt. Ein Schliissel ist falsch, wenn seine Anfertigung nicht von einer dazu
berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist. Der Gebrauch falscher Schliissel ist
nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden gekommen
sind;

- in einem Raum eines Geb&dudes ein Behdltnis aufbricht oder falsche Schliissel oder andere
Werkzeuge benutzt, um es zu 6ffnen;
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— in einen Raum eines Gebdudes mittels richtiger Schliissel eindringt oder dort ein Behéltnis
mittels richtiger Schliissel 6ffnet, die er durch Einbruchdiebstahl oder Beraubung an sich
gebracht hat;

— in einen Raum eines Gebdudes mittels richtiger Schliissel eindringt, die er ohne fahrldssiges
Verhalten des berechtigten Besitzers durch Diebstahl an sich gebracht hat.
b) Beraubung liegt vor, wenn

— gegen Sie Gewalt angewendet wird, um lhren Widerstand gegen die Wegnahme versicherter
Sachen auszuschalten;

— Sieversicherte Sachen herausgeben oder sich wegnehmen lassen, weil eine Gewalttat mit
Gefahr fiir Leib oder Leben angedroht wird;

— lhnen versicherte Sachen weggenommen werden, weil Ihr kérperlicher Zustand infolge eines
Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursache beeintrachtigt und dadurch
Ilhre Widerstandskraft ausgeschaltet ist.

Personen, die mit Ihrer Zustimmung in den versicherten Rdumen anwesend sind, werden Ihnen
gleichgestellt.

Der Versicherungsschutz gegen Beraubung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Beraubungsschdden an Sachen, die an den Ort der Wegnahme oder Herausgabe erst auf
Verlangen des Taters herangeschafft werden.

¢) Vandalismus liegt vor, wenn der Tdter in die Wohnung eindringt und dort versicherte Sachen vorsétz-
lich zerstort oder beschadigt.

d) Versichert ist auch einfacher Diebstahl von

— Wadsche auf der Leine, Gartenmdbeln und Arbeitsgerdten, die der Gartenpflege und der Instand-
haltung von Haus und Grundstiick dienen, auf dem eingefriedeten Grundstiick, auf dem sich die
versicherte Wohnung befindet;

— Wadsche und Bekleidung, die sich bei einem stationdren Krankenhausaufenthalt im Krankenzim-
mer befindet;

— Fahrradern, Kinderwagen oder Krankenfahrstiihlen. Bei Fahrradern ist Voraussetzung, dass
diese in verkehrsiiblicher Weise durch ein Schloss oder in dhnlicher Weise gesichert waren.

Die Gesamtentschadigung je Versicherungsfall ist auf einen Betrag von 2.500 EUR, bei Fahrraddieb-
stahl auf 1.000 EUR begrenzt.

e) Versicherungsschutz besteht fiir versicherte Sachen, die im verschlossenen Innen- oder Kofferraum
eines Kraftfahrzeuges oder Anhdngers sowie Innenraum eines Wassersportfahrzeuges durch Dieb-
stahl abhanden kommen oder bei diesem Ereignis zerstort oder beschadigt werden. Nicht versichert
sind Bargeld und Wertsachen gemaf3 § 34.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 500 EUR begrenzt.
Leitungswasser
Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus
a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung;
b) mit dem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen oder Schlduchen der Wasserversorgung;
¢) Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung;
d) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen;
e) Einrichtungen von Klima-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen;
f) im Haus verlaufenden Regenfallrohren;
g) Aquarien oder Wasserbetten.

Dem Leitungswasser stehen Wasserdampf sowie wirmetragende Fliissigkeiten (z. B. Sole, Ole, Kiihlmit-
tel, Kaltemittel) gleich.

Versichert sind auch Frostschdden an sanitdren Anlagen und leitungswasserfithrenden Installationen
sowie Frost- und sonstige Bruchschdden an deren Zu- und Ableitungsrohren, soweit Sie hierfiir die
Gefahr tragen.

Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schaden durch

— Plansch- oder Reinigungswasser;
— Druckproben an Sprinkler- oder Berieselungsanlagen;
—  Schwamm;

— Grundwasser, stehendes oder flieBendes Gewdsser, Hochwasser oder Witterungsniederschlage oder
einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Riickstau;

— Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, das Leitungswasser den Erdfall oder Erdrutsch verursacht hat.

Sturm und Hagel

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstérke acht (Windgeschwindigkeit
mindestens 63 km/h).
a) Ist die Windstarke fir den Schadenort nicht feststellbar, wird ein versichertes Sturmereignis unter-
stellt, wenn Sie nachweisen, dass
— die Luftbewegung in der Umgebung Schdden an Gebduden in einwandfreiem Zustand oder an
ebenso widerstandsfahigen anderen Sachen angerichtet hat oder

— der Schaden wegen des einwandfreien Zustands des versicherten Gebdudes nur durch Sturm
entstanden sein kann.



§29
Welche Sachen sind versichert?

10.

11.

12.

13.

14.

b) Versichert sind nur Schaden, die entstehen
— durch unmittelbare Einwirkung des Sturmes auf versicherte Sachen;

— dadurch, dass der Sturm Geb&udeteile, Baume oder andere Gegenstande auf versicherte
Sachen wirft;

— als Folge eines Sturmschadens an versicherten Sachen.

c) Fiir Schaden durch Hagel gilt Nr. 6 b) entsprechend.

d) Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen Schiaden durch
—  Sturmflut, Lawinen oder Schneedruck;

— Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemaf geschlossene
Fenster, AuRentiiren oder andere Offnungen, es sei denn, dass diese Offnungen durch Sturm
oder Hagel entstanden sind und einen Gebdudeschaden darstellen.

Glasbruch
a) Glasbruch liegt vor, wenn versicherte Verglasungen durch Zerbrechen zerstért werden.

b) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Beschadigungen von Oberflachen oder Kanten
(z. B. Schrammen, Absplitterungen, Muschelbildungen) oder auf Schaden durch Undichtwerden der
Randverbindungen an Mehrscheiben-Isolierverglasungen.

Uberschwemmung

a) Uberschwemmung ist eine Uberflutung des Grund und Bodens, auf dem das Geb&ude liegt, in dem
sich versicherte Sachen befinden, durch Ausuferung von oberirdischen stehenden oder flieBenden
Gewdssern sowie durch Witterungsniederschlage.

b) Riickstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen stehenden oder flieRenden
Gewadssern oder durch Witterungsniederschlage aus dem Rohrsystem oder dessen Einrichtungen
des Gebdudes, in dem die versicherte Wohnung liegt, bestimmungswidrig austritt.

c) Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden durch Sturmflut.
Erdbeben

a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschiitterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vor-
gdnge im Erdinnern ausgeldst wird.

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn Sie nachweisen, dass

— die naturbedingte Erschiitterung des Erdbodens in der Umgebung des Schadenortes Schaden
an Gebduden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfahigen anderen Sachen
angerichtet hat oder

— der Schaden wegen des einwandfreien Zustands des Gebdudes, in dem sich die versicherten
Sachen befunden haben, nur durch Erdbeben entstanden sein kann.

Erdfall

Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens {iber natiirlichen Hohlrdumen.
Erdrutsch

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstiirzen von Gesteins- oder Erdmassen.
Schneedruck

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

Lawinen

Lawinen sind an Berghdngen niedergehende Schnee- oder Eismassen.

Vulkanausbruch

Vulkanausbruch ist eine plétzliche Druckentladung beim Aufrei3en der Erdkruste, verbunden mit Lavaer-
glissen, Asche-Eruptionen oder dem Ausstromen von sonstigen Materialien und Gasen.

Hausrat

a) Versichert ist der gesamte Hausrat. Dazu gehoren alle Sachen, die Ihrem Haushalt zur privaten Nut-
zung dienen, auflerdem Bargeld. Fiir Wertsachen einschlieBlich Bargeld gelten Entschadigungsgren-
zen (§ 34).

b) Versichert sind auch

— Rundfunk- und Fernsehantennenanlagen sowie Markisen, sofern diese Sachen nicht gewerb-
lichen Zwecken dienen und sich auf dem Grundstiick befinden, auf dem Ihre versicherte Woh-
nung liegt;

— sanitdre Anlagen und wasserfithrende Installationen mit den Zu- und Ableitungsrohren sowie
sonstige in das Geb&dude eingefligte Sachen, fiir die Sie die Gefahr tragen;

— motorgetriebene Krankenfahrstiihle, Rasenmaher, Go-Karts und Spielfahrzeuge;

— Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschlieflich ihrer Motoren sowie Surfgerate, Gleit-
schirme und nicht motorisierte Flugdrachen;

— Arbeitsgerate und Einrichtungsgegenstdnde, die Ihrem Beruf oder Gewerbe dienen;
— Haustiere (z. B. Hunde, Katzen, Vogel, Zierfische).

¢) Diein Nr. 1a) und Nr. 1b) genannten Sachen sind auch versichert, soweit sie fremdes Eigentum
sind.

17
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§30
Welche Kosten sind versichert?

2.

d) Nicht versichert sind
— Gebé&udebestandteile, soweit sie nicht in Nr. 1 a) und b) genannt sind;
— Kraftfahrzeuge aller Art und deren Anhédnger einschlieBlich nicht eingebauter Teile;

— Wasser- und Luftfahrzeuge einschlieBlich nicht eingebauter Teile, soweit sie nicht in Nr. 1b)
genannt sind;

— Eigentum von Untermietern;
— Sachen, fiir die ein Versicherungsvertrag fiir Juwelen, Schmuck- und Pelzsachen im Privatbesitz
besteht.
Glas
a) Versichert sind gegen Glasbruch

— Scheiben und Platten aus Glas, transparentem Kunststoff oder Glaskeramik, die fachméannisch
eingesetzt und mit dem Gebdude fest verbunden sind;

— Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas, transparentem Kunststoff oder Glaskeramik der Woh-
nungseinrichtung;

— Kiinstlerisch be- oder verarbeitete Scheiben, wenn sie ihrer Art nach zu den versicherten Vergla-
sungen gehoren;

— Aquarien und Terrarien;
— Glasbausteine, Profilbaugldser und Lichtkuppeln aus Glas oder transparentem Kunststoff.
b) Nicht versichert sind

— Mehrscheiben-Isolierverglasungen, deren Randverbindungen durch die normale Abnutzung,
Fabrikations- oder Verglasungsfehler undicht geworden sind (Kondensatbildung im Scheiben-
zwischenraum);

— Scheiben oder Platten, die mit anderen Gegenstdanden so verbunden sind, dass sie bei Bruch
nicht ohne Beschddigung der unversehrten Gegenstdnde getrennt werden kénnen (Glasmébel,
Photovoltaikmodule);

— Hohlgldser, Beleuchtungskorper und optische Gldser.

Wir versichern die infolge eines Versicherungsfalls notwendigen

1.

10.

Aufrdumungs-, Abbruch- und Entsorgungskosten
fiir das Aufraumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie fiir das Wegraumen und den Abtransport
von Resten dieser Sachen zum nadchsten Ablagerungsplatz und fiir das Ablagern sowie fiir das Vernichten;

Bewegungs- und Schutzkosten
fur Aufwendungen, die erforderlich sind, weil zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicher-
ter Sachen andere Sachen bewegt, verandert oder geschiitzt werden miissen;

Transport- und Lagerkosten

fiir den Transport und die Lagerung versicherter Sachen, wenn die Wohnung unbenutzbar wurde und
Ihnen auch die Lagerung in einem etwa benutzbaren Teil der Wohnung nicht zumutbar ist. Die Kosten
werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder benutzbar oder eine Lagerung in
einem benutzbaren Teil der Wohnung wieder zumutbar ist, langstens fiir die Dauer von 100 Tagen;

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten
fiir Matnahmen, die Sie zur Abwendung oder Minderung des Schadens fiir sachgerecht halten durften.
Dies gilt auch fiir erfolglos durchgefiihrte Manahmen;

Schlof’dnderungskosten
fiir Anderungen der Schldsser, wenn Schliissel der Tiiren der versicherten Wohnung durch einen Ver-
sicherungsfall abhanden gekommen sind;

SchlofRd@nderungskosten fiir Wertbehdltnisse
fiir Anderungen der Schldsser sowie fiir unvermeidbares gewaltsames Offnen und die Wiederherstellung
von Wertbehdltnissen, wenn deren Schliissel durch einen Versicherungsfall abhanden gekommen ist;

Reparaturkosten fiir Gebdudebeschadigungen,

die im Bereich der versicherten Wohnung durch Einbruchdiebstahl, Beraubung oder den Versuch einer
solchen Tat oder innerhalb der versicherten Wohnung durch Vandalismus nach einem Einbruch oder
nach einer Beraubung entstanden sind;

Reparaturkosten fiir gemietete Wohnungen/Einfamilienhduser und Eigentumswohnungen in Mehrfami-
lienhdusern,

wenn infolge von Leitungswasserschaden Reparaturen an Bodenbeldgen, Innenanstrichen oder Tapeten
in der versicherten Wohnung erforderlich sind;

Hotelkosten

oder Kosten fiir eine dhnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z. B. Friihstiick, Telefon), wenn die
Wohnung unbewohnbar wurde und Ihnen auch die Beschrankung auf einen etwa bewohnbaren Teil der
Wohnung nicht zumutbar ist. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wie-
der bewohnbar ist, ldngstens fiir die Dauer von 100 Tagen. Die Entschadigung ist je Versicherungsfall
pro Tag auf 150 EUR begrenzt;

Bewachungskosten

fiir die Bewachung des versicherten Hausrates, wenn die Wohnung unbewohnbar wurde und SchlieB-
vorrichtungen oder sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten. Die Kosten werden bis zu
dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die SchlieBvorrichtungen oder sonstige Sicherungen wieder voll
gebrauchsféhig sind, langstens fiir die Dauer von 72 Stunden;



§31
Welcher Mietausfall ist
versichert?

§32
Welche Schaden sind nicht
versichert?

§33

Was ist der maB3gebliche Ver-
sicherungswert? Wie wird die
Entschadigung vorgenommen?

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Reparaturkosten fiir provisorische Mafinahmen

zum Schutz versicherter Sachen, wenn nach einem Versicherungsfall bis zur Wiederherstellung der end-

giiltigen Schutz- und Sicherungseinrichtungen Offnungen vorlédufig verschlossen werden miissen

(z.B. Notverglasungen, Notverschalungen);

Kran- oder Geriistkosten

flir zusatzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von versicherten Scheiben durch

deren Lage verteuert;

Riickreisekosten aus dem Urlaub

fiir die vorzeitige Riickkehr von einer Urlaubsreise wegen eines Versicherungsfalls, der voraussichtlich

5.000 EUR iibersteigt und die Anwesenheit am Schadenort erforderlich macht. Der Ersatz fiir Fahrtmehr-

kosten richtet sich nach dem von lhnen benutzten Urlaubsreisemittel und nach der Dringlichkeit fiir Ihre

Riickkehr an den Schadenort. Wir leiten auch weitere mogliche Manahmen zur vorzeitigen Riickkehr ein

und ersetzen die dafiir erforderlichen Kosten.

Dekontaminationskosten

die Sie aufgrund behérdlicher Anordnung infolge einer Kontamination durch einen Versicherungsfall auf-

wenden miissen, um

a) Erdreich des Versicherungsgrundstiicks zu untersuchen oder zu dekontaminieren oder auszutau-
schen;

b) den Aushub in die ndchstgelegene, geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder
zu vernichten;

c) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten Grundstiicks vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls wiederherzustellen.

Wir ersetzen die Aufwendungen nur, sofern die behdrdlichen Anordnungen

— aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalls
erlassen waren und

— eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalls entstanden ist,

— innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalls ergangen sind und uns ohne Riick-
sicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wur-
den.

Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhéht, so ersetzen wir

nur die Aufwendungen, die den fiir eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen

Betrag libersteigen, und zwar ohne Riicksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versiche-

rungsfall aufgewendet worden ware.

Aufwendungen aufgrund sonstiger behordlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen

von lhnen einschliefilich der sogenannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.

Kosten fiir Wasserverlust

fiir den Mehrverbrauch von Frischwasser, den das Wasserversorgungsunternehmen in Rechnung stellt.

Die Entschddigung ist auf 3.000 EUR begrenzt.

Kosten fiir die Beseitigung von Verstopfungen von Ableitungsrohren

auf dem Versicherungsgrundstiick, sofern diese Rohre der Entsorgung des versicherten Gebdudes die-

nen. Die Entschadigung ist auf 3.000 EUR begrenzt.

[gestrichen]

Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden

1.

die Sie oder eine andere Person, deren Verhalten Sie sich gemaf3 §17 zurechnen lassen miissen, vor-
satzlich | NI < beifiihren; bei Schdaden durch Beraubung ist die beraubte Person lhnen
gleichgestellt.

die durch Kriegsereignisse jeder Art oder Kernenergie* entstehen.

Hausrat
a) Furlhren Hausrat ist der Versicherungswert der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art
und Giite im neuwertigen Zustand (Neuwert).

Falls Sachen fiir ihren Zweck in Ihrem Haushalt nicht mehr zu verwenden sind, ist der Versicherungs-

wert der fiir Sie erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert).

b) Fur Antiquitaten und Kunstgegenstande ist der Versicherungswert der Wiederbeschaffungspreis von

Sachen gleicher Art und Giite.

c) Istdie Entschadigung gemaf § 34 auf bestimmte Betrdge begrenzt, so werden bei der Ermittlung
des Versicherungswertes der dort genannten Sachen hochstens diese Betrdge beriicksichtigt.
d) Ersetzt werden

— bei zerstorten oder abhanden gekommenen Sachen der Versicherungswert zum Zeitpunkt des
Versicherungsfalls;

— bei beschddigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls zuzuglich einer etwa verbleibenden Wertminderung, hdchstens jedoch der Versicherungs-
wert.

Restwerte werden angerechnet.

* Der Ersatz von Schaden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die
Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schliefien hierfiir Haftpflichtversicherungen ab.
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§34

Welche Entschddigungsgrenzen
gelten fiir Wertsachen und
Bargeld?

§35
Was ist der ma3gebliche
Versicherungsort?

§36
Was ist im Rahmen der Auf3en-
versicherung gedeckt?

§37
Was geschieht bei wiederherbei-
geschafften Sachen?

e) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn Sie vorsteuerabzugsberechtigt sind; das Gleiche gilt,
wenn Sie Mehrwertsteuer tatsachlich nicht gezahlt haben.

Glasbruch

Bei einem Glasschaden haben wir die Wahl, unverziiglich einem Verglasungsbetrieb den Reparaturauf-

trag zu erteilen (Naturalersatz) oder Entschadigung in Geld zu leisten.

Sie konnen, unbeschadet der erforderlichen Anzeige, zerbrochene Fenster- oder AuRentiirscheiben
sofort ersetzen lassen.

Wertsachen sind

a) Bargeld;

b Urkunden einschlielich Sparbiicher und sonstige Wertpapiere;

¢) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Miinzen und Medaillen, Telefonkarten sowie alle
Sachen aus Gold oder Platin;

d) Pelze, handgekniipfte Teppiche und Gobelins, Kunstgegenstidnde (z. B. Gemailde, Collagen, Zeich-
nungen, Grafiken und Plastiken) sowie nicht in Nr. 1 ¢) genannte Sachen aus Silber;

e) sonstige Sachen, die tiber 100 Jahre alt sind (Antiquitdten), jedoch mit Ausnahme von Mébel-
stlicken

Die Entschadigung fiir Wertsachen ist je Versicherungsfall auf insgesamt 25.000 EUR beschrankt.

Die Entschadigung fiir Wertsachen, die sich auf3erhalb verschlossener mehrwandiger Stahlschranke mit

einem Mindestgewicht von 200 kg oder auBerhalb eingemauerter Stahlwandschranke mit mehrwandiger
Tir oder auBerhalb von Euro-Wertbehéltnissen mit ordnungsgemafer Verankerung befinden, ist je Versi-
cherungsfall begrenzt auf

a) 1.000 EUR fiir Bargeld;

b) 3.000 EUR fiir Urkunden einschlielich Sparbiicher und sonstige Wertpapiere.

Versicherungsschutz besteht fiir versicherte Sachen innerhalb des Versicherungsortes.

Versicherungsort ist Ihre im Versicherungsvertrag bezeichnete Wohnung, hierzu geh6ren auch Raume in
Nebengebduden auf demselben Grundstiick.

Versicherungsschutz besteht auch in Garagen in der Ndhe des Versicherungsortes, soweit sie aus-
schlieBlich von Ihnen oder einer mit lhnen in hduslicher Gemeinschaft lebenden Person zu privaten
Zwecken genutzt werden.

Versicherungsschutz besteht auch in Tresorrdumen von Geldinstituten, soweit dort Kundenschliefacher
von lhnen oder einer mit Ihnen in haduslicher Gemeinschaft lebenden Person zu privaten Zwecken
genutzt werden. Die Entschddigung ist je Versicherungsfall auf einen Betrag von 3.000 EUR begrenzt.

Versicherungsschutz besteht auch in Rdumen, die Sie gemeinsam mit anderen Hausbewohnern nutzen,
begrenzt auf lhnen gehdrende Waschmaschinen und Waschetrockner.

Bei Schdden durch Beraubung miissen alle Voraussetzungen geméaf § 28 Nr. 4 b) innerhalb des Versi-
cherungsortes verwirklicht worden sein.

Ferner besteht auBerhalb der genannten Ortlichkeiten Versicherungsschutz fiir versicherte Sachen, die
infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus den Versiche-
rungsrdaumen entfernt und in zeitlichem und 6rtlichen Zusammenhang mit diesem Vorgang beschaddigt
oder zerstort werden oder abhanden kommen.

Versicherte Sachen, die Ihr Eigentum oder Eigentum einer mit Ihnen in hduslicher Gemeinschaft leben-
den Person sind oder die Ihrem bzw. deren Gebrauch dienen, sind weltweit auch versichert, solange sie
sich voriibergehend auBerhalb der Wohnung befinden (AuBenversicherungsschutz). Zeitrdume von mehr
als drei Monaten gelten nicht als voriibergehend.

Halten Sie oder eine mit Ihnen in hduslicher Gemeinschaft lebende Person sich zur Ausbildung, zur
Erfiillung von Wehrpflicht oder Zivildienst auBerhalb der Wohnung auf, so gilt dies solange als voriiber-
gehend, wie die genannten Personen dort keinen eigenen Hausstand gegriindet haben.
Aufienversicherungsschutz besteht bei Schaden durch

a) Einbruchdiebstahl nur, wenn die in § 28 Nr. 4 a) genannten Voraussetzungen erfiillt sind;

b) Beraubung auch dann, wenn die Beraubung an einer mit lhnen in hduslicher Gemeinschaft leben-
den Person begangen wird;

¢) Beraubung gemaR § 28 Nr. 4 b) nur, wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle veriibt werden
soll;

d) Sturm, Hagel, Uberschwemmung und Lawinen nur, wenn sich die Sachen in Geb4duden befinden.

Fiir Wertsachen und Bargeld gelten die in § 34 genannten Entschadigungsgrenzen.

Die Entschadigung fiir die AuBenversicherung ist insgesamt je Versicherungsfall auf 15.000 EUR

begrenzt.

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, miissen Sie uns dies unverziiglich anzeigen.

Haben Sie den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fiir diese Sache eine
Entschadigung in voller Hohe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, haben Sie die Entschadi-
gung zuriickzuzahlen oder uns die Sache zur Verfiigung zu stellen. Sie kénnen dieses Wahlrecht inner-
halb eines Monats nach Empfang unserer schriftlichen Aufforderung ausiiben. Nach fruchtlosem Ablauf
dieser Frist geht das Wahlrecht auf uns tiber.



Il. Schutz vor Haftpflichtanspriichen

§38
Was ist Gegenstand der
Versicherung?

Wir bieten Ihnen Versicherungsschutz fiir den Fall, dass Sie wegen eines wahrend der Wirksamkeit der
Versicherung eingetretenen Schadenereignisses, das Personenschaden, Sachschaden oder Vermogens-
schdden zur Folge hatte, fiir diese Folgen

aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden, nach Ma3gabe der folgenden
Bestimmungen.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Ihre gesetzliche Haftpflicht

a)

b)
9]

d)

e)

g)

h)

als Privatperson

fiir die Gefahren des taglichen Lebens (mit Ausnahme der Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dien-
stes, Amtes, Ehrenamtes, einer verantwortlichen Betatigung in Vereinigungen aller Art oder einer
ungewohnlichen und gefédhrlichen Beschaftigung);

als Dienstherr der in Ihrem Haushalt tdtigen Personen;

als angestellter, beamteter oder freiberuflicher Lehrer (mit Ausnahme von Reit-, Ski-, Tauch- und
Fahrlehren);

als Angestellter oder Beamter im 6ffentlichen Dienst bei hoheitlicher Tatigkeit im Verwaltungsdienst
mit Ausnahme von Amts- und beamteten (Tier)Arzten, angestellten Arzten im ffentlichen Dienst,
Krankenschwestern, Pflegern, Beamten oder Bediensteten von wirtschaftlichen Unternehmen, Ver-
sorgungsbetrieben und des technischen Dienstes;

als Inhaber

— einer oder mehrerer Wohnungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentiimer) einschlieBlich
Ferienwohnung, Ferienhaus, Wochenendhaus innerhalb Europas.

Bei Sondereigentiimern sind versichert Haftpflichtanspriiche der Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentlimer wegen Beschddigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich
jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

— eines in Deutschland gelegenen Ein- oder Zweifamilienhauses,

sofern die Wohnungen/H&user von lhnen ausschlieBlich zu Wohnzwecken verwendet werden, ein-

schlieBlich der zugehorigen Garagen und Géarten sowie eines Schrebergartens und einschlieflich der

durch Mietvertrag iibernommenen Streu- und Reinigungspflicht.

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus der Vermietung
— einzelner Rdume der selbstbewohnten Wohnung;

— einzelner Rdume der selbstbenutzten Wohnung an Feriengdste, und zwar bis insgesamt 8
Betten;

— einer Wohnung im selbstbewohnten Zweifamilienhaus;

— von im Inland und im europédischen Ausland gelegenen Wohnungen (keine Mehrfamilien-
hauser), Eigentumswohnungen, Ferienwohnungen, eines Ferienhauses;

— von Garagen.

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von sonstigen Wohnungen,

Raumlichkeiten und Hausern.

(2) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu einer Bausumme von 30.000 EUR je Bau-
vorhaben. Wird dieser Betrag tiberschritten, so entfdllt die Mitversicherung. Es gelten dann die
Bestimmungen iiber die Vorsorgeversicherung (Nr. 5);

(3) als Miteigentiimer der zum Einfamilienhaus gehorenden Gemeinschaftsanlage, z. B. gemein-
schaftliche Zugange zur offentlichen Straf3e, Garagenhofe, Abstellplatze fiir Abfallbehalter,
Waschetrockenplatz;

(4) als fritherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel
bestand;

(5) der Zwangs- und Konkursverwalter in dieser Eigenschaft;

als Besitzer von Kleingebinden bis 100 |/kg je Behdltnis und einer Gesamtlagermenge bis zu

1.000 l/kg sowie als Besitzer von Heizéltanks mit einem Volumen bis zu 2.000 |/kg auf dem Versi-

cherungsgrundstiick;

als Halter oder Hiiter von zahmen Haus- und Kleintieren — nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pfer-

den, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder land-

wirtschaftlichen Zwecken gehalten werden;

abweichend von Satz 1 aus der nicht gewerbsméafigen Hiitung fremder Hunde, die sich nicht in

Ihrem oder im Eigentum der mitversicherten Personen befinden. Schdden an den zur Beaufsichti-

gung tibernommenen Tiere bleiben vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Wir leisten keine Ent-

schadigung, soweit fiir den Schaden Leistungen aus einem anderen Versicherungsvertrag der versi-
cherten Person beansprucht werden konnen. Zeigen Sie den Versicherungsfall zur Regulierung zu
diesem Vertrag an, so erfolgt eine Vorleistung im Rahmen der getroffenen Vereinbarung.

Nur aufgrund besonderer Vereinbarung ist |hre gesetzliche Haftpflicht als Halter oder Hiiter von

eigenen Hunden mitversichert.

als Reiter oder Fahrer bei Benutzung fremder Pferde und Fuhrwerke zu privaten Zwecken;

als Haushiiter, der gefalligkeitshalber die Betreuung einer anderen Wohnung oder eines anderen
Hauses ibernommen hat;
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k)

m)

n)

0)

aus dem Gebrauch von

— nur auf nicht 6ffentlichen Wegen und Platzen verkehrenden Kraftfahrzeugen und Anhdangern
ohne Riicksicht auf eine Hochstgeschwindigkeit;

—  Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h;

— selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h.

Wir sind von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt
des Versicherungsfalls auf dffentlichen Wegen und Platzen nicht die vorgeschriebene behérdliche
Fahrerlaubnis hat.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt Ihnen gegeniiber bestehen, wenn Sie das Vorliegen der Fahrer-
laubnis bei dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden annehmen durften oder wenn ein unberech-
tigter Fahrer das Fahrzeug gefiihrt hat.
—  Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,
— die weder durch Motoren oder Treibsdtze angetrieben werden und
— deren Fluggewicht 20 kg nicht tibersteigt und
— fiir die keine Versicherungspflicht besteht.
— Wassersportfahrzeugen inklusive Windsurfbrettern, ausgenommen eigene Segelboote tiber
10 gm Segelflache und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren tber 3,7 kw/
5 PS — auch Hilfs- oder Aufienbordmotoren — oder Treibsdtzen.
In teilweiser Abweichung hiervon ist jedoch mitversichert der Besitz und das Fithren kurzfristig
gemieteter/benutzter fremder Motorboote mit einer Motorstérke bis 59 kw/80 PS.
— ferngelenkten Modellfahrzeugen.

aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stof3- und Schuwaffen sowie
Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;

aus der Ausiibung von Sport, ausgenommen Jagd und Haftpflichtanspriiche aus Schaden infolge
Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeugrennen, Box- oder Ringkdmpfen sowie den Vorberei-
tungen hierzu (Training);

abweichend von Satz 1 aus Schaden infolge privater Teilnahme an Radrennen (z. B. StraRenrund-
fahrten, Triathlon, Mountainbiking) sowie den Vorbereitungen hierzu (Training). Wir leisten keine
Entschadigung, soweit fiir den Schaden Leistungen aus einem anderen Versicherungsvertrag der
versicherten Person beansprucht werden kénnen.

aus dem Abhandenkommen fremder Sachen, nicht jedoch Land-, Luft- oder Wasserfahrzeugen

sowie Wertsachen (z. B. Geld, Wertpapiere, Schmuck) und Schliisseln;

aus dem Abhandenkommen fremder Schliissel, (auch General-/Hauptschlissel fir eine zentrale

SchlieBanlage).

Nicht versichert sind jedoch

— Schliissel von beweglichen Sachen (z. B. MGbel-, Wertbehéltnis- oder Wertraumschlissel, Kfz-
Schliissel);

— im Rahmen von Arbeits- oder Dienstverhéltnissen tiberlassene Schliissel — ausgenommen bei
angestellten oder beamteten Lehrern sowie bei Angestellten im 6ffentlichen Dienst oder Beam-
ten.

Wir ersetzen die notwendigen Schlossanderungs- und Bewachungskosten, nicht jedoch die Folge-

schiden, die sich aus dem Schliisselverlust ergeben (z. B. Einbruch).

Fiir die Mitversicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen

gilt:

Haben Sie bei einem Versicherungsfall innerhalb Europas durch behordliche Anordnung eine Kaution zur
Sicherstellung von Leistungen aufgrund Ihrer gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellen wir Ihnen
den erforderlichen Betrag bis zu einer Hohe von 30.000 EUR zur Verfligung.

Der Kautionsbetrag wird auf eine von uns zu leistende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kau-
tion hoher als der zu leistende Schadenersatz, so sind Sie verpflichtet, den Differenzbetrag zuriickzuzah-
len. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbufe oder fiir die Durchsetzung nicht versicherter
Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist.

Fiir die Mitversicherung von Forderungsausféllen gilt:

a)

b)

Wir gewdhren Ihnen Versicherungsschutz fiir den Fall, dass eine versicherte Person wahrend der
Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschddigt wird und die daraus entstandene Scha-
denersatzforderung gegen den Schadiger nicht durchgesetzt werden kann. Inhalt und Umfang der
versicherten Schadenersatzanspriiche richten sich nach dem Deckungsumfang der Haftpflichtversi-
cherung dieses Vertrages. Dariiber hinaus besteht Versicherungsschutz fiir Schadenersatzanspri-
che, denen ein vorsétzliches Handeln des Schaddigers zugrunde liegt und fiir Schadenersatzanspri-
che, die aus der Eigenschaft des Schadigers als Tierhalter oder -hiiter entstanden sind.

Voraussetzung fiir die Entschddigung ist, dass die versicherte Person einen rechtskraftigen voll-
streckbaren Titel gegen den Schéadiger im streitigen Verfahren vor einem deutschen Gericht oder ein
notarielles Schuldanerkenntnis des Schddigers vor einem deutschen Notar erwirkt hat und jede
sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen den Schaddiger erfolglos geblieben ist.
Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die versicherte Person nachweist, dass

— entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder Forderungspfandung) nicht oder



§39

Welche Deckungssumme ist ver-
einbart? Was geschieht bei nicht
ausreichender Deckungssumme?

§ 40

Welche Besonderheiten sind
beim Schutz vor Haftpflicht-
anspriichen zu beachten?

nicht zur vollen Befriedigung gefiihrt hat oder

— eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, z.B. weil der Schadiger in den letzten
drei Jahren die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat.

c) Wir leisten Entschddigung in Hohe des titulierten Schadenersatzbetrages im Rahmen der in der Haft-

pflichtversicherung vereinbarten Deckungssumme.

Von jeder Entschddigung wird ein Selbstbehalt von 2.500 EUR abgezogen.

Die Entschadigung wird nur geleistet gegen Aushdndigung des Originaltitels, der Original-Voll-
streckungsunterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versicherungsfall
im Sinne der Bedingungen vorliegt. In Hohe des Selbstbehaltes wird der Anspruch auf die versi-
cherte Person riickiibertragen.

Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Anspriiche an den Versicherer abzutreten.

d) Wir leisten keine Entschddigung, soweit fiir den Schaden Leistungen aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag der versicherten Person beansprucht werden kdnnen oder fiir den ein Trager der Sozial-
versicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist.

Fi

a) Fur Risiken, die fiir Sie nach Abschluss der Versicherung neu entstehen, beginnt der Versicherungs-
schutz sofort mit dem Eintritt eines neuen Risikos. Sie sind jedoch verpflichtet, uns jedes neu einge-
tretene Risiko innerhalb eines Jahres nach seiner Entstehung anzuzeigen. Unterlassen Sie die recht-
zeitige Anzeige oder kommt innerhalb Monatsfrist nach Eingang der Anzeige eine Vereinbarung lber
den Beitrag fiir das neue Risiko nicht zustande, fallt der Versicherungsschutz fiir dasselbe riickwir-
kend vom Gefahreneintritt fort. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige des neuen Risikos
erstattet ist, haben Sie zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und
zu einem Zeitpunkt eingetreten ist, in dem die Anzeigepflicht nicht verstrichen war.

=

die Vorsorgeversicherung gilt:

b) Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Gefahren, welche verbunden sind mit

— dem Besitz oder Betrieb von Bahnen, von Theatern, Kino- und Filmunternehmungen, Zirkussen
und Triblinen, ferner von Luft- und Wasserfahrzeugen aller Art (abgesehen von Ruderbooten)
und dem Lenken solcher Fahrzeuge sowie der Ausiibung der Jagd;

— Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beférderung, Verwendung von und Handel mit explosiven
Stoffen, soweit hierzu eine besondere behordliche Genehmigung erforderlich ist;

— dem Fiihren oder Halten von Kraftfahrzeugen.
Fiir Schaden durch mitversicherte Kinder unter 7 beziehungsweise unter 10 Jahren gilt:

Wir werden uns nicht auf eine Deliktsunfahigkeit von mitversicherten Kindern berufen, soweit Sie dies
wiinschen und ein anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungstrager, Kaskoversicherer) nicht lei-
stungspflichtig ist.

Ein Mitverschulden der Geschddigten wird angerechnet.

Wir behalten uns Riickgriffsanspriiche wegen unserer Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige
Dritte (z. B. wegen Aufsichtspflichtverletzung) vor, soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind.

Die Hochstersatzleistung betragt 10.000 EUR je Schadenereignis.

Fiir die Wohnung&Wert-Versicherung gilt die im Versicherungsschein genannte Deckungssumme pau-
schal fiir Personen-, Sach- und Vermégensschdden je Versicherungsfall.

Unsere Aufwendungen fiir Kosten werden nicht als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet.

Ubersteigen die Haftpflichtanspriiche die Deckungssumme, so haben wir die Prozesskosten nur im Ver-
haltnis der Deckungssumme zur Gesamthohe der Anspriiche zu tragen, und zwar auch dann, wenn es
sich um mehrere aus einem Schadenereignis entstehende Prozesse handelt. Wir sind in solchen Féllen
berechtigt, uns durch Zahlung der Deckungssumme oder unseres der Deckungssumme entsprechenden
Anteils an den bis dahin erwachsenden Kosten von weiteren Leistungen zu befreien.

Haben Sie an den Geschddigten Rentenzahlungen zu leisten und ibersteigt der Kapitalwert der Rente
die Deckungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus demselben Versicherungs-
fall noch verbleibenden Restbetrag der Deckungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhilt-
nis der Deckungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente erstattet. Der Rentenwert ist
aufgrund der jeweils neuesten amtlichen Sterbetafeln fiir die Bundesrepublik Deutschland und unter
Zugrundelegung des Rechnungszinses, der die tatsdchlichen Kapitalmarktzinsen in Deutschland beriick-
sichtigt, zu berechnen.

Unsere Leistungspflicht umfasst die Priifung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Anspriiche
sowie den Ersatz der Entschddigung, welche Sie aufgrund eines von uns gegebenen oder genehmigten
Anerkenntnisses, eines von uns geschlossenen oder genehmigten Vergleichs oder einer richterlichen
Entscheidung zu zahlen haben.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers fiir Sie von
uns gewiinscht oder genehmigt, so tragen wir die gebiihrenordnungsmafigen, gegebenenfalls die mit
uns besonders vereinbarten héheren Kosten des Verteidigers.

Haben Sie fiir eine aus dem Versicherungsfall geschuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten
oder ist lhnen die Abwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung durch Sicherheits-
leistung oder Hinterlegung nachgelassen, so sind wir an lhrer Stelle zur Sicherheitsleistung oder Hinter-
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§41

Welche Einschrdankungen des
Versicherungsschutzes sind zu
beachten? Welche Anspriiche
bleiben von der Versicherung
ausgeschlossen?

legung verpflichtet.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit tiber den Anspruch zwischen lhnen und dem
Geschddigten oder dessen Rechtsnachfolger, so fiihren wir den Rechtsstreit in lnrem Namen auf unsere
Kosten.

Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder
Vergleich an dem Widerstand des jeweils Versicherten scheitert, so haben wir fiir den von der Weigerung
an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtanspriiche gegen andere Personen als Sie selbst erstreckt,
finden alle in dem Versicherungsvertrag beziiglich Ihrer Person getroffenen Bestimmungen auch auf
diese Personen sinngemafie Anwendung. Die Ausiibung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht
ausschlie3lich lhnen zu; Sie bleiben neben dem Versicherten fiir die Erfiillung der Obliegenheiten ver-
antwortlich.

Die Versicherungsanspriiche kdnnen vor ihrer endgiiltigen Feststellung ohne unsere ausdriickliche
Zustimmung nicht ibertragen werden.

Derin § 38 beschriebene Versicherungsschutz ist nach MaBgabe der folganden Bestimmungen einge-

schrankt.

a) Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentiimers, Besitzers, Halters oder Fiihrers eines
in § 38 Nr. 2 k) nicht aufgefiihrten Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schaden, die durch den
Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden.

b) Haftpflichtanspriiche wegen Schdden an fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermé-
gensschdden, wenn Sie diese Sachen zu privaten Zwecken gemietet, geleast, gepachtet, geliehen
haben oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind, sind je Schadenfall auf
eine Entschddigungsleistung von 2.500 EUR beschrédnkt. Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche
wegen Schdden an Land-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie an Schmuck- und Wertsachen, auch
Geld. Fiir gemietete unbewegliche Sachen steht die in § 39 genannte Deckungssumme zur Verfi-
gung. Hiervon ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen Abnutzung, Verschleies oder tiber-
maRiger Beanspruchung sowie Schdaden an Heizungs-, Maschinen- oder Kessel- und Warmwasserbe-
reitungsanlagen, Elektro- und Gasgeraten.

¢) Fiir das Abhandenkommen fremder Sachen ist die Entschadigung je Versicherungsfall auf einen
Betrag von 2.500 EUR begrenzt. Hiervon ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen Abhan-
denkommen von Land-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie von Schmuck- und Wertsachen, auch
von Geld und Wertpapieren.

d) Fir das Abhandenkommen fremder Schliissel ist die Entschadigung je Versicherungsfall auf einen
Betrag von 30.000 EUR begrenzt.

e) Beider Tatigkeit als Beamter oder Angestellter im &ffentlichen Dienst bleiben dariiber hinaus ausge-
schlossen Haftpflichtanspriiche

— wegen Schaden am Eigentum der Dienststelle oder an von Dritten der Dienststelle oder Thnen
anvertrauten Sachen oder wegen Schdden an fremden Sachen anldsslich Ihrer Tatigkeit;

aus handwerklicher Berufstatigkeit, z. B. auf dem Gebiet des Kraftfahrzeug- oder Nachrichtenwe-
sens oder der Waffenverwaltung;

— aus Personenschdden, bei denen es sich um Arbeitsunfélle nach dem Sozialgesetzbuch VIl han-
delt. Das Gleiche gilt fiir solche Dienstunfdlle gemaf den beamtenrechtlichen Vorschriften, die
in Ausiibung oder infolge des Dienstes Angehdrigen derselben Dienststelle zugefiigt werden;

— aus Vermodgensschdden, die nicht Folge eines Personen- oder Sachschadens sind.
f) Bei der gesetzlichen Haftpflicht als Lehrer sind dariiber hinaus ausgeschlossen Haftpflichtanspriiche
— aus Forschungs- oder Gutachtertatigkeit;

aus Schaden am Eigentum der Schule oder Dienststelle oder an von Dritten fiir den Schulbetrieb
zur Verfligung gestellten Sachen;

— aus Personenschdden, bei denen es sich um Dienst- oder Arbeitsunfélle im Betrieb der Schule
oder Dienststelle gemé&f; den beamtenrechtlichen Bestimmungen oder dem Sozialgesetzbuch Vil
handelt. Eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht wegen Personenschdden aus Arbeitsunfallen
von Kindern, Schiilern, Lernenden und Studierenden.

bei Fahrlehrern wegen Schiden aus dem Gebrauch (z.B. Halten, Besitz, Betrieb, Lenken) von

Kraftfahrzeugen, gleichgtiltig, durch wen oder zu welchem Zweck das Inbetriebsetzen oder Len-

ken erfolgt.

g) BeiVermdgensschdden, die nicht Folge eines Personen- oder Sachschadens sind, sind ausgeschlos-
sen Haftpflichtanspriiche aus

Schéden, die durch von lhnen oder in Ihrem Auftrag oder fiir hre Rechnung von Dritten herge-

stellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

planender, beratender, bau- oder montageleitender, priifender oder gutachterlicher Tatigkeit;

Tatigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstiicks-, Leasing- oder
dhnlichen wirtschaftlichen Geschaften, aus Zahlungsvorgangen aller Art, aus Kassenfiihrung
sowie aus Untreue und Unterschlagung;

— der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten.

h) Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtanspriiche wegen Schédden, die an fremden Sachen durch lhre
gewerbliche oder berufliche Tatigkeit an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beférderung, Prii-
fung und dergleichen) entstanden sind; bei fremden unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss



nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tatigkeit betroffen waren.
Sind die vorgenannten Voraussetzungen in der Person von lhren Angestellten, Arbeitern, Bedienste-
ten, Bevollmachtigten oder Beauftragten gegeben, so entfallt gleichfalls der Versicherungsschutz,
und zwar sowobhl fiir Sie wie fiir die durch den Versicherungsvertrag mitversicherten Personen.

i) Kein Versicherungsschutz besteht fiir Anspriiche wegen Schédden, die auf Asbest, asbesthaltige Sub-
stanzen oder Erzeugnisse zuriickzufiihren sind.

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf
a) Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden vorsétzlich herbeigefiihrt haben;

b) Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an fremden Sachen, die Sie durch verbotene Eigenmacht
erlangt haben;

c) Haftpflichtanspriiche, soweit sie aufgrund Vertrags- oder besonderer Zusagen iiber den Umfang
Ihrer gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen sowie Anspriiche wegen anderer an die Stelle der Erfiil-
lung tretender Ersatzleistungen; dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Anspriiche han-
delt;

d) Anspriiche aus Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte Beziige, Verpflegung, drztliche
Behandlung im Falle der Dienstbehinderung, Fiirsorgeanspriiche (vgl. z. B. die §§ 616, 617 BGB;
§ 63 HGB; §§ 39, 42 Seemannsgesetz und die entsprechenden Bestimmungen der Gewerbeord-
nung, des Sozialgesetzbuches VIl und des Bundessozialhilfegesetzes) sowie Anspriiche aus Tumult-
schadengesetzen;

e) Haftpflichtanspriiche aus Sachschaden, welcher entsteht durch Schwammbildung, Senkung von
Grundstiicken (auch eines darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), durch Erdrut-
schungen, Erschiitterungen infolge von Rammarbeiten, durch Uberschwemmungen stehender oder
flieBender Gewdsser;

f) Haftpflichtanspriiche, die darauf zuriickzufiihren sind, dass Sie besonders gefahrdrohende
Umstdnde, deren Beseitigung wir billigerweise verlangen konnten und verlangt haben, nicht inner-
halb einer angemessenen Frist beseitigt haben. Ein Umstand, welcher zu einem Schaden gefiihrt
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

g) Haftpflichtanspriiche wegen Personenschaden, der aus der Ubertragung einer Krankheit des Versi-
cherungsnehmers entsteht sowie Sachschaden, der durch Krankheit der Ihnen gehorenden, von
lhnen gehaltenen oder verdufierten Tiere entstanden ist, es sei denn, dass Sie weder vorsatzlich

noch | cchandelt haben;

h) Haftpflichtanspriiche aus Schadenfillen des Versicherungsnehmers selbst, von seinen Angehérigen,
die mit ihm in hauslicher Gemeinschaft leben oder von mitversicherten Personen sowie Anspriiche
von Versicherten untereinander.

Ill. Wahrnehmung rechtlicher Interessen (Rechtsschutz)

§ 42

Was ist die Aufgabe der Rechts-
schutzversicherung und worin
besteht der Versicherungsschutz
nach diesem Vertrag?

ROLAND sorgt dafiir, dass Sie lhre rechtlichen Interessen wahrnehmen konnen, und trdgt die fiir die
Interessenwahrnehmung erforderlichen Kosten (Rechtsschutz).

ROLAND bietet Ihnen alternativ Privat- und Berufs-Rechtsschutz fiir Nichtselbststandige oder Privat-
Rechtsschutz fiir Selbststandige und zusatzlich in beiden Fallen Wohnungs- und Grundstiicks-Rechts-
schutz.

Der Versicherungsschutz besteht

a) im privaten und nicht selbststandigen beruflichen Bereich fur Sie und Ihren ehelichen oder nicht
ehelichen Lebenspartner oder Ihren Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz. Kein Ver-
sicherungsschutz besteht fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer
selbststandigen oder freiberuflichen Tatigkeit.

Als selbststdndige Tatigkeit in diesem Sinne gilt auch eine Tatigkeit, durch die eine einmalige
Erwerbsmoglichkeit oder fortdauernde Erwerbsquelle geschaffen, genutzt oder aufgegeben wird,
sowie die Verwaltung eigenen Vermdgens unter dem Einsatz von Fremdmitteln. Die rechtliche Inte-
ressenwahrnehmung im Zusammenhang mit derartigen Tatigkeiten ist vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn die selbststdandige Tatigkeit oder Vermogensverwaltung
ohne planméafBigen Geschéftsbetrieb und nicht berufsmaBig erfolgt;

b) fiir Sie in Ihrer Eigenschaft als Eigentiimer oder Mieter der selbstgenutzten Wohnung mit dem dazu-
gehorigen Grundstiick und dessen Bestandteilen. Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder
Kraftfahrzeug-Abstellpldtze sind eingeschlossen.

¢) dartber hinaus fiir die in § 1 Nr. 2 genannten Personen.
Der Versicherungsschutz umfasst

a) Schadenersatz-Rechtsschutz
fiir die Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen, soweit diese nicht auch auf einer Vertrags-
verletzung oder nicht auf einer Verletzung eines dinglichen Rechtes an Grundstiicken, Gebduden
oder Geb&dudeteilen beruhen;

b) Arbeits-Rechtsschutz
fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhéltnissen sowie aus offentlich-recht-
lichen Dienstverhaltnissen hinsichtlich dienst- und versorgungsrechtlicher Anspriiche;

¢) Wohnungs- und Grundstiicks-Rechtsschutz
fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtverhdltnissen, sonstigen Nutzungs-

25


k0984
Rechteck


§43

Welche Rechtsangelegenheiten
sind ausgeschlossen oder mit
Beschrénkungen versehen?
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d)

e)

g

h)

k)

m)

verhdltnissen und dinglichen Rechten, die Grundstiicke, Gebdude oder Gebdudeteile zum Gegen-
stand haben;

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhaltnissen und ding-
lichen Rechten, soweit der Versicherungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b) oder c) enthalten
ist;

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberechtlichen Angelegenheiten vor
deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten;

Sozialgerichts-Rechtsschutz
fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialgerichten;

Verwaltungs-Rechtsschutz vor Gerichten

fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im privaten Bereich vor deutschen Verwaltungsgerich-
ten;

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

fiir die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren;

Straf-Rechtsschutz

fiir die Verteidigung wegen des Vorwurfs eines nicht verkehrsrechtlichen Vergehens, dessen vorsatz-
liche wie auch fahrldssige Begehung strafbar ist, solange Ihnen ein fahrldssiges Verhalten vorgewor-
fen wird. Wird Ihnen dagegen vorgeworfen, ein solches Vergehen vorsétzlich begangen zu haben,
besteht riickwirkend Versicherungsschutz, wenn nicht rechtskréftig festgestellt wird, dass Sie vor-
satzlich gehandelt haben.

Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein Versicherungsschutz; ebenso wenig bei
dem Vorwurf eines Vergehens, das nur vorsétzlich begangen werden kann (z. B. Beleidigung, Dieb-
stahl, Betrug).

Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfes noch den Ausgang des Strafverfahrens
an.

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

fir die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit nicht verkehrsrechtlicher Art;

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht

fiir Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwaltes in familien-, lebenspart-
nerschafts- und erbrechtlichen Angelegenheiten, wenn diese nicht mit einer anderen gebiihren-
pflichtigen Tatigkeit des Rechtsanwaltes zusammenhéangen.

Uber die Beratung hinaus besteht auch Versicherungsschutz fiir die auBergerichtliche Interessen-
wahrmehmung (nicht Scheidungs- und Scheidungsfolgeangelegenheiten sowie Aufhebung der
Lebenspartnerschaft). Die Kostenerstattung ist insoweit auf 2.500 EUR beschrankt.
Opfer-Rechtsschutz

fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im privaten Bereich einer versicherten Person als Opfer
einer derin § 395 Absatz 1 StPO

— Ziffer 1 a (Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung)

- Ziffer 1 ¢ (Straftaten gegen die korperliche Unversehrtheit)

— Ziffer 1 d (Straftaten gegen die personliche Freiheit)

—  Ziffer 2 (Straftaten gegen das Leben)

genannten Straftaten.

Rechtsschutz besteht insofern fiir

die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen als Nebenkldger und die Vertretung durch einen
Rechtsanwalt als Beistand des Verletzten;

die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Rahmen des Tdter-Opfer-Ausgleiches nach § 46 a Ziffer
1 StGB;

die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur Geltendmachung von Anspriichen nach dem Sozialge-
setzbuch und dem Opferentschddigungsgesetz.

5. Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentiimer, Halter,
Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft
sowie Anhangers.

Rechtsschutz besteht nicht fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

1. inursdchlichem Zusammenhang mit

a)

b)

9}
d)

Krieg, feindseligen oder terroristischen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung
oder Erdbeben;

Nuklear- und genetischen Schaden, soweit diese nicht auf eine medizinische Behandlung zuriickzu-
fithren sind und nicht im Zusammenhang mit lhrem oder dem Arbeitsverhaltnis der mitversicherten
Person stehen;

Bergbauschdden an Grundstiicken und Gebauden;
dem Erwerb oder der Verdufierung eines
—  zu Bauzwecken bestimmten Grundstiickes oder

— von lhnen oder den mitversicherten Personen nicht selbst zu nutzenden beziehungsweise
genutzten Grundstiickes, Gebdudes oder Gebdudeteiles;



§44

Welche Voraussetzungen
bestehen fiir den Anspruch auf
Rechtsschutz?

e) der Planung oder Errichtung eines Gebdudes oder Gebdudeteiles, das sich in Inrem Eigentum oder
Besitz befindet oder das Sie zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigen;

f) der genehmigungspflichtigen baulichen Veranderung eines Grundstiickes, Gebdudes oder Gebdude-

teiles, das sich in lhrem Eigentum oder Besitz befindet oder das Sie zu erwerben oder in Besitz zu
nehmen beabsichtigen;

g) der Finanzierung eines der unter d) bis f) genannten Vorhaben;

a) zur Abwehrvon Schadenersatzanspriichen, es sei denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung
beruhen;

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht;

c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungsverhéltnissen gesetzlicher Vertreter
juristischer Personen;

d) in ursdachlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchs-
musterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum;

e) aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrecht;
f) in ursdchlichem Zusammenhang mit

—  Spiel- oder Wettvertrdagen sowie Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschaften und
Gewinnzuzsagen;

— der Anschaffung oder VerduBerung von Effekten (z. B. Anleihen, Aktien, Investmentanteilen)
sowie der Beteiligung an Kapitalanlagemodellen, auf welche die Grundséatze der Prospekthaf-
tung anwendbar sind (z. B. Abschreibungsgesellschaften, Immobilienfonds);

g) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrechts, soweit nicht erweiterter Bera-
tungs-Rechtsschutz geméafl § 42 Nr. 4 1) besteht;

h) aus dem Rechtsschutzbereich gegen die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG oder das fiir
ROLAND tatige Schadenabwicklungsunternehmen;

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstiicken, Gebduden oder Gebdudeteilen sowie wegen
ErschlieBungs- und sonstiger Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich um laufend erhobene
Gebiihren fiir die Grundstiicksversorgung handelt;

a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten;

b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshifen, soweit es sich nicht um die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Bediensteten internationaler oder supranationaler Organi-
sationen aus Arbeitsverhdltnissen oder 6ffentlich-rechtlichen Dienstverhdltnissen handelt;

¢) inursdchlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das iiber Ihr Vermdgen eroffnet
wurde oder eroffnet werden soll;

d) inVerfahren aus dem Bereich des Asyl-, Auslander- und Sozialhilferechts;
e) in Verfahren tiber die Vergabe von Studienplatzen;

a) mehrerer Versicherungsnehmer dieses Vertrages untereinander, mitversicherter Personen unterein-
ander und mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer;

b) sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene Lebenspartner gleich welchen
Geschlechts) untereinander in ursdchlichem Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch nach deren
Beendigung;

¢) aus Anspriichen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechtsschutzfalles auf Sie tibertragen
worden oder {ibergegangen sind;

d) ausvon lhnen in eigenem Namen geltend gemachten Anspriichen anderer Personen oder aus einer
Haftung fiir Verbindlichkeiten anderer Personen;

soweit in den Fillen des § 42 Nr. 4 a) bis h) ein ursichlicher Zusammenhang damit besteht, dass Sie
den Tatbestand, der den Rechtsschutzfall darstellt, vorsatzlich und rechtswidrig verwirklicht haben.
Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, sind Sie zur Riickzahlung der Leistungen
verpflichtet, die ROLAND fiir Sie erbracht hat.

Der Rechtsschutz fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flur-
bereinigungs- sowie im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten ist je Rechtsschutzfall auf eine
Hochstentschadigungsleistung von 50.000 EUR begrenzt.

Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles

a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemé&f § 42 Nr. 4 a) von dem Schadenereignis an, dem der
Anspruch zu Grunde liegt;

b) im Beratungs-Rechtsschutz fiir Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht gemé&fl § 42 Nr. 4 1)
von dem Ereignis an, das die Anderung Ihrer Rechtslage oder einer mitversicherten Person zur Folge
hat;

¢) inallen anderen Fallen von dem Zeitpunkt an, in dem Sie oder ein anderer einen Verstof gegen
Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften begangen haben oder begangen haben sollen.

Die Voraussetzungen nach a) bis ¢) miissen nach Beginn des Versicherungsschutzes gemafl § 1 und vor
dessen Beendigung eingetreten sein. Fiir die Leistungsarten nach § 42 Nr. 4 b), ¢) und g) besteht Versi-
cherungsschutz jedoch erst nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit), soweit
es sich nicht um die Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen wegen der Verletzung dinglicher
Rechte an Grundstiicken, Gebduden oder Gebdudeteilen handelt.
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§45
Worin besteht der Leistungs-
umfang?

Auf die Wartezeit wird verzichtet, sofern die Risiken bis zum Beginn dieses Vertrages anderweitig versi-
chert waren und Sie den Vorvertrag zum Ablauf gekiindigt haben.

Erstreckt sich der Rechtsschutzfall tiber einen Zeitraum, ist dessen Beginn mafgeblich. Sind fiir die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrere Rechtsschutzfalle ursdchlich, ist der erste entscheidend,
wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall auBer Betracht bleibt, der langer als ein Jahr vor Beginn des Ver-
sicherungsschutzes fiir den betroffenen Gegenstand der Versicherung eingetreten oder, soweit sich der
Rechtsschutzfall tiber einen Zeitraum erstreckt, beendet ist.

Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn

a) eine Willenserkldrung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versicherungsschutzes vorgenom-
men wurde, den VerstoB nach Nr. 1 ¢) ausgeldst hat;

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals spéter als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungs-
schutzes fiir den betroffenen Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird.

Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 42 Nr. 4 e) besteht kein Rechtsschutz, wenn die tatséchlichen
oder behaupteten Voraussetzungen fiir die der Angelegenheit zugrunde liegende Steuer- oder Abgabe-
festsetzung vor dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsbeginn eingetreten sind oder
eingetreten sein sollen.

ROLAND tragt

a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergiitung eines fiir Sie tatigen Rechtsanwaltes bis
zur Hohe der gesetzlichen Vergiitung eines am Ort des zustandigen Gerichts ansdssigen Rechtsan-
waltes. ROLAND trdgt in Fallen, in denen das Rechtsanwaltsvergiitungsgesetz fiir die Erteilung eines
miindlichen oder schriftlichen Rates oder einer Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen
gebiihrenpflichtigen Tatigkeit zusammenhangt und fiir die Ausarbeitung eines Gutachtens keine der
Hohe nach bestimmte Gebiihr festsetzt, je nach Rechtsschutzfall eine Vergiitung bis zu 200 EUR.
Wohnen Sie mehr als 100 km Luftlinie vom zustandigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtli-
che Wahrnehmung Ihrer Interessen, trdgt ROLAND bei den Leistungsarten gemaR § 42 Nr. 4 a) bis h)
weitere Kosten bis zur Hohe der gesetzlichen Vergiitung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Ver-
kehr mit dem Prozessbevollmachtigten fiihrt;

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergiitung eines fiir Sie tatigen, am Ort des
zustandigen Gerichts ansdssigen auslandischen oder eines im Inland zugelassenen Rechtsanwaltes.
Im letzteren Fall tragt ROLAND die Vergiitung bis zur Hohe der gesetzlichen Vergiitung, die entstan-
den wdre, wenn das Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwalt ansdssig ist, zustandig ware. Wohnen
Sie mehrals 100 km Luftlinie vom zustdandigen Gericht entfernt und ist ein ausléandischer Rechts-
anwalt fiir Sie tatig, tragt ROLAND weitere Kosten fiir einen in lhrem Landgerichtsbezirk ansdssigen
Rechtsanwalt bis zur Hohe der gesetzlichen Vergiitung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Ver-
kehr mit dem ausldndischen Rechtsanwalt fiihrt;

c) die Gerichtskosten einschlielich der Entschddigung flir Zeugen und Sachverstandige, die vom
Gericht herangezogen werden sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

d) die Gebiihren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Hohe der Gebiihren, die im Falle
der Anrufung eines zustdndigen staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen;

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehdrden einschlieBlich der Entschddigung fiir Zeugen und
Sachverstandige, die von der Verwaltungsbehorde herangezogen werden, sowie die Kosten der Voll-
streckung im Verwaltungswege;

f) die Kosten lhrer Reisen zu einem ausldndischen Gericht, wenn Ihr Erscheinen als Beschuldigter oder
Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden
bis zur Hohe der fiir Geschaftsreisen von deutschen Rechtsanwalten geltenden Satze ibernommen;

g) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen entstandenen Kosten, soweit
Sie zu deren Erstattung verpflichtet sind.

a) Sie konnen die Ubernahme der von ROLAND zu tragenden Kosten verlangen, sobald Sie nachwei-
sen, dass Sie zu deren Zahlung verpflichtet sind oder diese Verpflichtung bereits erfiillt haben.

b) Von lhnen in fremder Wahrung aufgewandte Kosten werden lhnen in Euro zum Wechselkurs des
Tages erstattet, an dem diese Kosten von lhnen gezahlt wurden.

ROLAND trdgt nicht
a) Kosten, die Sie ohne Rechtspflicht iibernommen haben;

b) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverstandlichen Erledigung entstanden sind, soweit sie
nicht dem Verhiltnis des von Ihnen angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen,
es sei denn, dass eine hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

c) dieim Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung;

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren ZwangsvollstreckungsmaBnahme je Voll-
streckungstitel entstehen;

e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmainahmen, die spéter als fiinf Jahre nach Rechtskraft
des Vollstreckungstitels eingeleitet werden;

f)  Kosten fiir Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft einer Geldstrafe oder -buf3e unter
250 EUR;

g) Kosten, zu deren Ubernahme ein anderer verpflichtet wére, wenn dieser Versicherungsvertrag nicht
bestiinde.



§ 46
Was ist der ortliche Geltungs-
bereich?

§47
Wie ist die Rechtsstellung
mitversicherter Personen?

§48
Wie wird der Rechtsschutzfall
abgewickelt?

§49
Wann wird ein Stichentscheids-
verfahren durchgefiihrt?

ROLAND zahlt in jedem Rechtsschutzfall hochstens die vereinbarte Versicherungssumme von 400.000
EUR. Zahlungen fiir Sie und mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden
hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch fiir Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfélle, die zeit-
lich und ursdchlich zusammenhé&ngen.

ROLAND sorgt fiir

a) die Ubersetzung der fiir die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen im Ausland notwendigen
schriftlichen Unterlagen und trdgt die dabei anfallenden Kosten;

b) die Bestellung eines im Ausland fiir die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen erforderlichen
Dolmetschers und trdgt die fiir dessen Tatigkeit entstehenden Kosten;

¢) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis 100.000 EUR fiir eine Kaution, die gestellt werden muss,
um Sie einstweilen von Strafverfolgungsmafinahmen zu verschonen.

Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend

a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 42 Nr. 4 ) fiir Notare;

b) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 42 Nr. 4 €) fiir Angehérige der steuerberatenden Berufe;

¢) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland fiir dort ansdssige rechts- und sachkundige
Bevollmachtigte.

Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Europa, den Anliegerstaaten
des Mittelmeers, auf den Kanarischen Inseln oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine Behorde
in diesem Bereich gesetzlich zustandig ist oder zustandig wére, wenn ein gerichtliches oder behdordli-
ches Verfahren eingeleitet werden wiirde.

Fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen auerhalb des Geltungsbereiches nach Absatz 1 tragt
ROLAND bei Rechtsschutzféllen, die dort wahrend eines langstens sechs Monate dauernden Aufenthal-
tes eintreten, die Kosten bis zu einem Hochstbetrag von 50.000 EUR. Kosten bis zu dieser Hohe werden
auch fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Vertrdgen iibernommen, die iiber das Internet
abgeschlossen wurden, soweit eine Interessenwahrnehmung aufierhalb des Geltungsbereiches gemaf
Ziffer 1 notwendig ist. Insoweit besteht kein Rechtsschutz fiir die Interessenwahrnehmung im
Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Verdauerung von dinglichen Rechten oder Teilzeitnutzungs-
rechten (Timesharing) an Grundstiicken, Gebduden oder Geb&udeteilen.

Versicherungsschutz besteht fiir Sie und im jeweils bestimmten Umfang fiir die in § 1 Nr. 2 genannten
sonstigen Personen. AuBerdem besteht Versicherungsschutz fiir Anspriiche, die natiirlichen Personen
aufgrund Verletzung oder Tétung des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person kraft
Gesetzes zustehen.

Fiir mitversicherte Personen gelten die Sie betreffenden Bestimmungen sinngemaf. Sie konnen jedoch
widersprechen, wenn eine andere mitversicherte Person als Ihr ehelicher, |hr eingetragener oder im Ver-
sicherungsschein genannter nicht ehelicher Lebenspartner Rechtsschutz verlangt.

Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen fiir Sie nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich,
kénnen Sie den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwaélte auswahlen, deren
Vergiitung ROLAND nach § 45 Nr. 1 a) und b) trdgt. ROLAND wéhlt den Rechtsanwalt aus,

a) wenn Sie dies verlangen;

b) wenn Sie keinen Rechtsanwalt benennen und ROLAND die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsan-
waltes notwendig erscheint.

Wenn Sie den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauftragt haben, wird dieser von ROLAND in lhrem
Namen beauftragt.

Der Rechtsanwalt trdgt lhnen gegeniiber die Verantwortung fiir die Durchfiihrung seines Auftrages.
ROLAND ist fiir die Tatigkeit des Rechtsanwaltes nicht verantwortlich.

ROLAND bestatigt den Umfang des fiir Inren Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes.
Ergreifen Sie MaBnahmen zur Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen, bevor ROLAND den Umfang
des Rechtsschutzes bestatigt und entstehen durch solche Manahmen Kosten, tragt ROLAND nur die
Kosten, die ROLAND bei einer Rechtsschutzbestatigung vor Einleitung dieser MaBnahmen zu tragen
hatte.

Anspriiche auf Rechtsschutzleistungen kdnnen nur mit dem schriftlichen Einverstandnis von ROLAND
abgetreten werden.

Anspriiche lhrerseits gegen andere auf Erstattung von Kosten, die ROLAND getragen hat, gehen mit ihrer
Entstehung auf ROLAND dber. Die fiir die Geltendmachung der Anspriiche notwendigen Unterlagen
haben Sie ROLAND auszuhdndigen und bei Manahmen von ROLAND gegen die anderen auf Verlangen
mitzuwirken. lhnen bereits erstattete Kosten sind an ROLAND zuriickzuzahlen.

Lehnt ROLAND den Rechtsschutz ab,

a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kosten-
aufwand unter Beriicksichtigung der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem
groben Missverhaltnis zum angestrebten Erfolg steht,
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oder

b) weil in den Fillen des § 42 Nr. 4 a) bis h) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinrei-
chende Aussicht auf Erfolg hat,

teilt ROLAND lhnen dies unverziiglich unter Angabe der Griinde schriftlich mit.

Hat ROLAND seine Leistungspflicht gemadf Absatz 1 verneint und stimmen Sie der Auffassung von
ROLAND nicht zu, kénnen Sie den fiir Sie tdtigen oder von lhnen noch zu beauftragenden Rechtsanwalt
auf Kosten von ROLAND veranlassen, ROLAND gegeniiber eine begriindete Stellungnahme abzugeben,
ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhaltnis zum angestrebten Erfolg
steht und hinreichende Aussichten auf Erfolg verspricht. Die Entscheidung ist fiir beide Teile bindend, es
sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht.

ROLAND kann lhnen eine Frist von mindestens einem Monat setzen, den Rechtsanwalt vollstandig und
wahrheitsgemédf Uber die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel anzugeben, damit dieser die
Stellungnahme geméf} Absatz 2 abgeben kann. Kommen Sie dieser Verpflichtung nicht innerhalb der
von ROLAND gesetzten Frist nach, entfallt der Versicherungsschutz. ROLAND ist verpflichtet, Sie aus-
driicklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.

Lehnt ROLAND den Versicherungsschutz ab oder behaupten Sie, dass die gemaf Absatz 2 getroffene
Entscheidung des Rechtsanwaltes offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich
abweicht, kénnen Sie den Anspruch auf Versicherungsschutz nur innerhalb von sechs Monaten gericht-
lich geltend machen. Die Frist beginnt erst, nachdem ROLAND lhnen die Ablehnung des Versicherungs-
schutzes oder die geméaf} Absatz 2 getroffene Entscheidung des Rechtsanwaltes schriftlich und unter
Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolgen mitgeteilt hat.



Satzung der Gothaer Versicherungsbank VVaG

Satzung in der Fassung vom 18. Juli 2001

Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

§1

Name, Sitz, Zweck,
Geschiftsjahr,
Bekanntmachungen

§2
Mitgliedschaft

§3
Rechte und Pflichten der
Mitglieder

1

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

1

2)

1

2)

3)

4)
5)

6)

Der Verein ist ein Zusammenschluss der vier Versicherungsvereine
ASSTEL Lebensversicherung a.G.,
BERLIN-KOLNISCHE Krankenversicherung a.G.,

Gothaer Lebensversicherung a.G. und der

— Gothaer Versicherungsbank VVaG.

Er tragt den Namen Gothaer Versicherungsbank VVaG als dem dltesten dieser Vereine in Erinnerung an
die Griindung von E. W. Arnoldi im Jahre 1820, durch die die heutige Form der Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit begriindet wurde.

Der Verein hat seinen Sitz in Kdln.

Der Verein ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

Gegenstand des Vereins ist

a) die Leitung der Versicherungsgruppe. Dabei ldsst er sich vom Gegenseitigkeitsgedanken leiten;

b) im In- und Ausland der direkte und indirekte Betrieb aller Versicherungszweige mit Ausnahme der
Lebens- und Krankenversicherung. Der Verein kann das Versicherungsgeschaft auch im Umlagever-
fahren betreiben. Hierbei wird die Umlage fiir jede Versicherungsart gesondert nach dem tatsach-
lichen Bedarf eines Jahres ermittelt und auf die Mitglieder umgelegt, die an diesen Versicherungen
beteiligt sind;

¢) das Halten und Verwalten von Beteiligungen.

Der Verein kann andere Versicherungsunternehmen oder wirtschaftlich mit ihrem Betrieb zusammenhén-
gende Unternehmen im Rahmen der Vorschriften der staatlichen Aufsichtsbehorden griinden, sich daran
beteiligen oder fiir diese vermitteln.

Der Verein wird durch Beschluss der Mitgliedervertretung aufgeldst, wenn er das Versicherungsgeschaft
nicht mehr betreibt.

Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bekanntmachungen des Vereins, die durch Gesetz oder Satzung vorgeschrieben sind, werden zumindest
im Bundesanzeiger veroffentlicht.

Die Mitgliedschaft wird durch den Abschluss eines Versicherungsvertrages oder durch den Eintritt in
einen bestehenden Versicherungsvertrag erworben. Mitglieder sind auch alle volljdhrigen versicherten
Personen. Ausnahmsweise kdnnen Versicherungsvertrage mit der Bestimmung abgeschlossen werden,
dass der Versicherungsnehmer nicht Mitglied wird. Auf solche Versicherungen darf zusammen hochstens
ein Zehntel der Gesamtbeitragseinnahme entfallen.

Die Mitgliedschaft beginnt und endet mit dem Versicherungsverhéltnis; im Falle der Bestandsiiber-
tragung gemaf § 14 VAG endet sie mit dem Erléschen des tibertragenen Versicherungsverhaltnisses bei
der tibernehmenden Gesellschaft.

Der Verein behandelt seine Mitglieder im Rahmen des Grundsatzes von Treu und Glauben so entgegen-
kommend wie mdoglich. Entsprechend dem durch den Gegenseitigkeitsgedanken gepragten Miteinander,
steht das Verhéltnis zwischen Verein und seinen Mitgliedern unter der Pramisse von Treue und Loyalitat.
Die Mitglieder haben nach MaRgabe von § 8 dieser Satzung das Recht, Vorschlage zur Beschlussfassung
durch die Mitgliedervertretung einzubringen.

Den Mitgliedern wird auf Verlangen der Konzernabschluss, der Jahresabschluss und der Lagebericht des
Vereins, sowie der Jahresabschluss und Lagebericht der Risikotrdger im Konzern tibersandt, bei denen
ein Versicherungsvertrag besteht.

Nur Mitglieder konnen in die Organe des Vereins berufen werden.
Versicherungsentgelte werden von den Mitgliedern im Voraus erhoben.
Nachschiisse werden nicht erhoben. Versicherungsanspriiche diirfen nicht gekiirzt werden.

Beitragsschuldner, die im Laufe eines Geschéftsjahres einer nach dem Umlageverfahren betriebenen
Versicherung beitreten, zahlen ihre Umlage nur fiir die Zeit ihrer Teilnahme an dieser Versicherung. Aus-
scheidende nehmen noch an allen Umlagen und Erstattungen teil, die auf die Zeit ihrer Teilnahme an
dieser Versicherung entfallen.

Auf die Umlage kann der Verein im Laufe eines Jahres Teilumlagen erheben.

Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, die auf sie entfallende Umlage und Teilumlagebetrdge innerhalb
zwei Wochen nach Aufforderung durch den Verein einzuzahlen. Wird innerhalb dieser Frist die Umlage
oder Teilumlage nicht gezahlt, so hat der Schuldner Zinsen in Hohe von 3 % {iber dem Basiszinssatz der
Europdischen Zentralbank vom Tage der Falligkeit an zu zahlen.
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§4
Beauftragter fiir die Anliegen
der Mitglieder

§5

Organe des Vereins

§6
Mitgliedervertretung

§7
Prasidium und Wahlausschuss
der Mitgliedervertretung

§8
Vorschldge zur Mitgliederver-
treterversammlung

§9

Mitgliedervertreterversammlung

32

1) AufVorschlag des Wahlausschusses bestellt die Mitgliedervertreterversammlung einen Beauftragten fiir
die Anliegen der Mitglieder. Seine Aufgaben werden durch eine Geschaftsordnung geregelt, die durch
die Mitgliedervertretung beschlossen wird.

2) Der Beauftragte fiir die Anliegen der Mitglieder hat die Aufgabe sich bei Streitféllen der Belange der Mit-
glieder aus ihren bei den Konzernunternehmen bestehenden Versicherungsvertrdgen anzunehmen und
diese gegeniiber der Verwaltung zu vertreten.

3) Die Amtsdauer betragt drei Jahre. Die Wiederwahl ist zuldssig.

1) Organe des Vereins sind
a) die Mitgliedervertretung
b) der Aufsichtsrat
¢) derVorstand

2) Mitglieder der Organe des Vereins miissen Mitglieder des Vereins sein. Sie diirfen nicht fir andere Ver-
sicherungsunternehmen tétig sein oder dessen Organen angehdren. Ausnahmen bedirfen der Genehmi-
gung des fiir die Bestellung zustandigen Organs des Vereins. Satz 2 gilt nicht flir abhéngige Unter-
nehmen.

1) Die Mitgliedervertretung ist das oberste Organ des Vereins. Sie vertritt die Gesamtheit der Vereins-
mitglieder.

2) Die Mitgliedervertretung besteht aus 50 bis 90 von ihr selbst auf sechs Jahre gewahlten ehrenamtlichen
Mitgliedervertretern. Alle zwei Jahre sollen 1/3 der Mitgliedervertreter gewdhlt werden.

3) Nicht wahlbar sind Mitglieder der Aufsichtsrdte und der Vorstande des Vereins oder verbundener Unter-
nehmen sowie deren Vertreter im Sinne von § 84 HGB, Angestellte und Arbeitnehmer.

4) Wahlvorschladge fiir von der Mitgliedervertretung zu wahlende Mitgliedervertreter und Aufsichtsrite wer-
den durch den Wahlausschuss unterbreitet. Die Mitgliedervertretung ist an die Wahlvorschlage des
Wahlausschusses nicht gebunden. Einzelheiten des Wahlverfahrens zur Mitgliedervertretung werden in
einer Geschéftsordnung geregelt, die von der Mitgliedervertretung beschlossen wird.

5) Scheidet ein Mitgliedervertreter vorzeitig aus, so kann die Mitgliedervertretung in ihrer ndchsten Ver-
sammlung ein Ersatzmitglied fiir die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen wahlen.

6) Die Mitgliedervertretung kann die Wahl widerrufen, insbesondere wenn ein Mitgliedervertreter in die
Dienste oder in ein Aufsichtsorgan einer mit dem Verein oder seiner verbundenen Unternehmen im Wett-
bewerb stehenden Versicherungsunternehmung tritt oder wenn tiber das Vermdgen eines Mitgliederver-
treters der Konkurs eroffnet wird.

7) Das Amt als Mitgliedervertreter erlischt mit dem Ende der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung
des Kalenderjahres, in dem der Mitgliedervertreter sein 72. Lebensjahr vollendet.

1) Die Mitgliedervertretung wéhlt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden, der der Sprecher der Mitgliederver-
tretung ist und den Vorsitz in den Versammlungen der Mitgliedervertretung fiihrt.

2) Ferner wahlt die Mitgliedervertretung bis zu vier Stellvertreter des Vorsitzenden, von denen der Dienst-
dlteste bei Verhinderung des Vorsitzenden dessen Aufgaben ibernimmt.

3) Der Vorsitzende und seine Stellvertreter bilden das Prasidium.
4) Die Amtsdauer betragt hochstens drei Jahre. Wiederwahl ist zuléssig.

5) Die Mitgliedervertretung wahlt aus ihrer Mitte einen Wahlausschuss. Diesem geho6ren das Prasidium
(geborene Wahlausschussmitglieder) sowie mindestens fiinf weitere Mitgliedervertreter (gekorene Wahl-
ausschussmitglieder) an.

6) Die gekorenen Wahlausschussmitglieder werden von der Mitgliedervertretung auf die Dauer von drei
Jahren in den Wahlausschuss gewahlt. Eine Wiederwahl ist erst nach einer Karenzzeit von drei Jahren
nach Ausscheiden aus dem Wahlausschuss méglich.

Die Mitglieder konnen bis zum letzten Werktag im Februar jeden Jahres bei dem Verein Vorschlage fiir die
Wahlen der Mitgliedervertretung und Antrage zur Beschlussfassung durch die Mitgliedervertretung schriftlich
anbringen und zur Begriindung ein Vereinsmitglied in die Mitgliedervertretung entsenden. Die Vorschldge
oder Antrdge miissen von mindestens 100 Vereinsmitgliedern unterzeichnet sein.

1) Die Mitgliedervertretung gibt sich eine Geschiftsordnung, die Regelungen zur inneren Ordnung, Ver-
glitung und den Ausschiissen enthalt.

2) Die Mitgliedervertretung hélt jahrlich eine ordentliche Versammlung ab. Ferner soll jahrlich eine auSer-
ordentliche Versammlung der Mitgliedervertretung (Arbeitstagung) stattfinden. Weitere Versammlungen
miissen auf Verlangen des Aufsichtsrats oder auf gemeinsames Verlangen des Vorsitzenden der Mitglie-
dervertretung und seiner Stellvertreter oder auf begriindeten schriftlichen Antrag von sieben Mitglieder-
vertretern einberufen werden. Die ordentlichen Mitgliedervertreterversammlungen finden im Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland, vorzugsweise in Kéln statt. Bevor der Vorstand die Versammlung der Mit-
gliedervertretung einberuft, hat er sich mit den Vorsitzenden der Mitgliedervertretung und des Aufsichts-
rats iber den Tag der Versammlung und die Tagesordnung ins Benehmen zu setzen.

3) Das Stimmrecht kann nur persénlich ausgetibt werden.



§10

Anderung der Satzung und der
Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen

§11
Vorstand

§12
Aufsichtsrat

§13
Uberschussverwendung,
Riicklagen, Bilanzgewinn
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Die Versammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der Mitgliedervertreter anwesend ist.
Sind weniger Mitgliedervertreter anwesend, wird innerhalb sechs Wochen eine zweite Versammlung
abgehalten, die ohne Riicksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlieft.

Rechte, die das Gesetz einer Minderheit von Mitgliedervertretern einrdumt, stehen einer Minderheit von
sieben Mitgliedervertretern zu.

Die Mitgliedervertretung beschlieft in der Versammlung in den durch das Gesetz bestimmten Fallen
sowie liber

a) den Abschluss von Unternehmensvertrdgen zwischen der Parion Finanzholding AG und verbunde-
nen Versicherungsunternehmen;

b) wesentliche Anderungen des Gesellschaftszwecks verbundener Versicherungsunternehmen;

c) einen Beschluss der Hauptversammlung verbundener Versicherungsunternehmen iiber die Liquida-
tion des Unternehmens;

d) strukturelle MaBnahmen von wesentlicher Bedeutung. Dies sind insbesondere

aa) VerduBerungen des Vereins von mehr als insgesamt 5 % der Anteile an der Parion Finanzholding
AG an ein und denselben Erwerber;

bb) VerduBerungen von Anteilen an der Parion Finanzholding AG, soweit hierdurch der Anteil in
Fremdbesitz 25 % insgesamt liberschreitet;

cc) der offentliche Handel von Anteilen der Parion Finanzholding AG an der Bérse.

Folgende Beschliisse bediirfen einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen:
a) Satzungsanderungen;

b) VerduBerungen von Anteilen an der Parion Finanzholding AG, wenn hierdurch der Verein die abso-
lute Mehrheit am Kapital oder den Stimmrechten verliert;

c) VerduBerung von 50 % oder mehr der Anteile an den Tochtergesellschaften der Parion Finanzholding
AG, die die Versicherungsbestande der in § 1 benannten Versicherungsvereine durch Bestandsiiber-
tragung nach § 14 VAG aufgenommen haben.

Verduf3erungen gleichzusetzen sind KapitalmafSnahmen im Sinne des Ersten Buches, sechster Teil des
Aktiengesetzes.

Auch mit Wirkung fiir die bestehenden Versicherungsverhéltnisse konnen die §§ 2 bis 4 und 13 dieser
Satzung gedndert werden.

Der Aufsichtsrat ist erméchtigt, die Satzung und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu dndern,
soweit dies nur die Fassung betrifft; Beschliisse der Mitgliedervertretung iiber eine Anderung der
Satzung oder der Allgemeinen Versicherungsbedingungen abzuandern, soweit die Aufsichtsbehorde
dies verlangt; bei dringendem Bediirfnis die Allgemeinen Versicherungsbedingungen vorlaufig zu
dndern, diese Anderungen der Mitgliedervertretung bei ihrem nédchsten Zusammentritt vorzulegen und
auBer Kraft zu setzen, wenn sie es verlangt.

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen.
Ein Vorstandsmitglied ist vom Aufsichtsrat zum Vorsitzenden des Vorstands zu bestellen.

Der Verein wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied
gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Ein Mitglied der Mitgliedervertretung kann nicht gleich-
zeitig Mitglied des Aufsichtsrats sein. Das Amt als Aufsichtsrat erlischt mit dem Ende der ordentlichen
Mitgliedervertreterversammlung des Kalenderjahres, in dem das Mitglied des Aufsichtsrates sein

72. Lebensjahr vollendet.

Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Schluss der Mitgliedervertreterversammlung,
die Uiber die Entlastung fiir das 2. Geschéftsjahr nach ihrer Wahl beschlief3t; hierbei wird das Geschafts-
jahr, in dem gewdhlt wird, nicht mitgerechnet. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vorzeitig aus, so gilt
die Wahl des Nachfolgers fiir die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen.

Der Aufsichtsrat wahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter. Die
Wahl des Vorsitzenden erfolgt fiir die Zeit, fiir die der jeweils Gewdhlte zum Aufsichtsratsmitglied
bestellt ist. Die Stellvertreter werden jahrlich gewahlt.

Der sich nach der Bilanz ergebende Uberschuss ist zugunsten der Vereinsmitglieder zu verwenden,
soweit die Mitgliedervertretung nicht Zuweisung an andere Gewinnriicklagen oder einen Vortrag auf
neue Rechnung beschlief3t.

Vorstand und Aufsichtsrat konnen den Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen bei Vermogensgegen-
standen und bei der steuerrechtlichen Gewinnermittlung gebildeten Passivposten, die nicht im Sonder-
posten mit Riicklageanteil ausgewiesen werden diirfen, in andere Gewinnriicklagen einstellen.

Vorstand und Aufsichtsrat konnen vor Ablauf des Geschéftsjahres beschlieen, welche Betrage des
Uberschusses in die Bilanz als Riickstellung fiir die Uberschussverwendung zugunsten der Vereins-
mitglieder einzustellen sind.
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4)

5)

6)

Uber den Plan zur Verwendung der Uberschussriickstellung entscheidet die Mitgliedervertretung. Die der
Uberschussriickstellung zugewiesenen Betrége diirfen nur fiir die Uberschussbeteiligung der Vereinsmit-
glieder verwendet werden. Der Verein ist jedoch berechtigt, mit Zustimmung der Aufsichtsbehérde in
Ausnahmefillen die Uberschussriickstellung, soweit sie nicht auf bereits festgelegte Uberschussanteile
entféllt, im Interesse der Versicherten zur Abwendung eines Notstandes der Gesellschaft heranzuziehen.

Ein Zwanzigstel des Jahresiiberschusses muss der zur Deckung eines aufiergewdhnlichen Verlustes zu
bildenden Riicklage so lange zugefiihrt werden, bis diese ein Viertel der Beitragseinnahme fiir eigene
Rechnung, mindestens aber 5.000.000 Euro erreicht oder wieder erreicht hat.

Stellt die Mitgliedervertretung den Jahresabschluss fest, so sind die Beitrdge in andere Gewinnriicklagen
einzustellen, die unter Beachtung kaufmannischer Grundsatze zur Aufrechterhaltung einer ordentlichen
Geschéftsfiihrung notwendig sind.

Zuletzt genehmigt durch Verfligung des Bundesaufsichtsamt fiir das Versicherungswesen vom 18. Juli 2001
Geschéftszeichen: 0 32 - 5372 - 11/01



Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung

Einwilligungserklarung

Schweigepflicht-
entbindungserklarung

Beispiele fiir die Daten-
verarbeitung und -nutzung

1.
Datenspeicherung bei Ihrem
Versicherer

2.
Dateniibermittlung an
Riickversicherer

3.
Dateniibermittlung an andere
Versicherer

4.
Zentrale Hinweissysteme der
Fachverbdnde

Versicherungen kénnen heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV)
erflillen. Nur so lassen sich Vertragsverhdltnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet
die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbrauchlichen Handlungen als die bis-
herigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu lhrer Person wurde
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zul&s-
sig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung
eines Vertragsverhdltnisses oder vertragsdhnlichen Vertrauensverhaltnisses geschieht oder soweit es zur
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass das schutzwiirdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nut-
zung Uberwiegt.

Unabhangig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwagung und im Hinblick auf eine sichere
Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung ist in lhren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklarung nach
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt iber die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet
jedoch — auBer in der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung — schon mit Ablehnung des Antrags oder
durch lhren jederzeit méglichen Widerruf.

Wird die Einwilligungserklarung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklarung kann
eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zuldssigen Rahmen wie in der Vorbemer-
kung beschrieben erfolgen.

Daneben setzt auch die Ubermittlung von Daten, die wie beispielsweise bei einem Arzt, einem Berufsge-
heimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungsklausel enthalten.

Im folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele fiir die Datenverarbeitung und Datennutzung
nennen.

Wir speichern Daten, die fiir den Versicherungsvertrag notwendig sind.

Das sind zun&chst lhre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechni-
sche Daten wie z.B. Versicherungsnummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Bei-
trag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sach-
verstandigen oder eines Arztes, gefiihrt (Vertragsdaten).

Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend der Vertragsart Angaben zum Schaden und ggf.
auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfdhigkeit, die Feststellung
Ihrer Reparaturwerkstatt iber einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten).

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir wie alle Versicherer stets auf einen Ausgleich der von
uns ibernommenen Risiken. Deshalb geben wir in vielen Fallen einen Teil der Risiken an Riickversicherer im
In- und Ausland ab. Diese Riickversicherer benétigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch lhre Personalien. Soweit Riickversicherer bei der Risiko- und Scha-
denbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafiir erforderlichen Unterlagen zur Verfiigung gestellt.

In einigen Fédllen bedienen sich die Riickversicherer weiterer Riickversicherer, denen ebenfalls entspre-
chende Daten libergeben werden.

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsdnderung
und im Schadenfall dem Versicherer alle fiir die Einschatzung des Wagnisses und fiir die Schadenabwicklung
wichtigen Umstande anzugeben. Hierzu gehadren z.B. frithere Krankheiten und Versicherungsfélle oder Mittei-
lungen {ber gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekiindigte).

Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widerspriiche in den Angaben des Versicherten auf-
zukldren oder um Liicken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schlief3en, kann es erforder-
lich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskiinfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fallen (Il Doppelversicherungen, I sesetzlicher Forde-
rungsiibergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie z.B. Name und Anschrift, Kfz-Kenn-
zeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhshe und
Schadentag.

Bei Priifung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren
Aufkldrung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zustandi-
gen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versiche-
rer zu beantworten.

Dazu bestehen bei den Fachverbanden zentrale Hinweissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen
gefiihrt.
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5.
Datenverarbeitung inner- und
auBBerhalb der Unternehmens-

gruppe

Solche Hinweissysteme gibt es z.B. beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. und
dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nut-
zung erfolgen lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden diirfen, also nur soweit
bestimmte Voraussetzungen erfiillt sind.

Beispiele:
Kfz-Versicherer:

Registrierung von auffalligen Schadenfallen, Kfz-Diebstahlen sowie von Personen, bei denen der Verdacht
des Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikopriifung, Schadenaufkldarung und -verhiitung.
Lebensversicherer/Krankenversicherer:

Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag
e aus versicherungsmedizinischen Griinden,

e auf Grund der Auskiinfte anderer Versicherer,

e wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrages durch Riicktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers, Ablehnung des Vertrages
seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschlage.

Zweck: Risikopriifung.

Unfallversicherer:

Meldung bei

e erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,

e Leistungsablehnung wegen vorsétzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortdauschung
eines Unfalls oder von Unfallfolgen,

e auflerordentlicher Kiindigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf
Leistung.

Zweck: Risikopriifung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

Sachversicherer:

Aufnahme von Schaden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn auf Grund des Verdachts des

Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekiindigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind.

Zweck: Risikopriifung, Schadenaufklarung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.

Transportversicherer:

Aufnahme von auffilligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfillen, insbesondere in der

Reisegepdck-Versicherung.

Zweck: Schadenaufkldrung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

Rechtsschutzversicherer:

Vorzeitige Kiindigungen und Kiindigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach minde-

stens zwei Rechtsschutzfallen innerhalb von zwdlf Monaten.

Zweck: Uberpriifung der Angaben zu Vorversicherungen bei Antragstellung

Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Kranken-, Lebens- und Sachversi-
cherung) durch rechtlich selbststandige Unternehmen betrieben.

Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu kénnen, arbeiten die Unternehmen
haufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentrali-
siert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. |hre Adresse nur einmal gespeichert, auch
wenn Sie Vertrage mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschlieflen; auch lhre Versicherungsnum-
mer, die Art der Vertrdage, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung gefiihrt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, beste-
hende Vertrdge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post
immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zustandige Partner genannt werden.
Auch Geldeingange konnen so in Zweifelsféllen ohne Riickfragen korrekt verbucht werden. Im Rahmen der
dem Bundesaufsichtsamt fiir das Finanzwesen vorgelegten oder von ihm genehmigten Funktionsausgliede-
rungen kann diese zentrale Datensammlung auch durch besonders auf die Einhaltung der Schweigepflicht
und des Datenschutzes verpflichtete Dritte erfolgen.

Die tibrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungs-
unternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unter-
nehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von ,,Dateniibermittlung®, bei der die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten — wie z.B. Gesundheits- oder
Bonitdtsdaten — bleiben dagegen unter ausschlieflicher Verfiigung des jeweiligen Unternehmens.

Unserem Konzern gehéren derzeit folgende Unternehmen an:
e Gothaer Versicherungsbank VVaG, Kéln

e Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Koln

e Gothaer Lebensversicherung AG, Gottingen

e Gothaer Krankenversicherung AG, Kéln



6.
Betreuung durch
Versicherungsvermittler

7.
Weitere Auskiinfte und
Erlduterungen iiber Ihre Rechte

e Asstel Lebensversicherung AG, Koln

e Gothaer Asset Management AG, Gottingen
e Asstel Krankenversicherung AG, Kdln

e Asstel Sachversicherung AG, Kéln

e Car Garantie Versicherung AG, Kdln

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreu-
ung der Kunden im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparvertrage, Kapitalanlagen, Immobi-
lien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften auBerhalb der
Gruppe zusammen, wobei die Zusammenarbeit in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte
und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden besteht. Zurzeit kooperieren wir mit:

e Aachener Bausparkasse AG, Aachen
e Bankgesellschaft Berlin AG
© ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Koln

In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer
Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner) werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut,
der Sie mit lhrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berét. Vermittler in diesem Sinne
sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften (sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei
Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften
u.a.).

Um seine Aufgaben ordnungsgemaf erfiillen zu konnen, erhalt der Vermittler von uns die fiir Ihre Betreuung
und Beratung notwendigen Angaben aus lhren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind beispiels-
weise Versicherungsnummer, Beitrdge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versiche-
rungsfille und Hohe von Versicherungsleistungen (sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben iiber
andere Finanzdienstleistungen wie z.B. Abschluss und Stand lhres Bausparvertrages). In der Personenversi-
cherung konnen ausschlieBlich zum Zweck von Vertragsanpassungen an den zustandigen Vermittler auch
Gesundheitsdaten iibermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Bera-

tung und Betreuung unserer Kunden. Wir informieren unsere Vermittler iiber Anderungen von kundenrelevan-

ten Daten. Jeder Vermittler ist vertraglich und gesetzlich dazu verpflichtet, die Bestimmungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes und seine besondere Schweigepflicht (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu
beachten.

Wir teilen IThnen den Vermittler, der fiir Ihre Betreuung zustandig ist, mit. Wenn seine Tatigkeit fiir uns endet,
regeln wir lhre Betreuung neu und informieren Sie dariiber.

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwdahnten Wider-
spruchsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Loschung lhrer gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskiinfte oder Erlduterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung,
Sperrung oder Loschung wegen der beim Riickversicherer gespeicherten Daten stets an uns.
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